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jer einmal den Blieck auf Basel vom dies-
seitigen, Kleinbasler Ofer aus genossen hat,
wird ihn so leicht nieht wieder vergessen
Zwischen den beiden Rhéinbrücken,
zwischen der rechts vom Beschauer den
groben Verkehr ebenen Fubes vermittein
den, bis vor kKurzem noch ganz mittel-

alterlichen steinernen und zwischen der zur äubersten Linken
hochgespannt in originellem Anstieg hinüberführenden neu—
zeitlichen eisernen, gléeitet über die Fluten des in weitem

Bosgen nach Norden sich wendenden, bereits recht ansehn-
lichen FHlusses hinweg das Auge hin zu der langgestreckten
Höhe gegenüber mit rem berrliehen Städtebild, das am
rechten Ende in dem Dachreiterturm der Martinslrche gipfelt
und links durch des Münsters edlen Bau gekrönt vird

In den dazwischen und davor in der Stromrichtung ab⸗
fallenden Häuserreihen tritt Kurz vor der alten Brücke, von
den eindrucksvollen Renaissancefassaden des Meiben und des
Blauen Hauses seitlich überragt, Kaum hervor die Dniversi-
tũt, ein unscheinbares Gebäude, das nach der Strabe zu nur

ein PErdgeschoß hat, während seine dem Flusse zugewandte
Rũckseite über einer Kleinen, baumumfabten Terrasse mehrere,
an das steile Ufer angeklebte Stockwerke aufweist.
Und doch verknüpft sieh damit Köstliehste Erinnerung.

Und zwar nicht nur für den, der hier éinst hörend oder gar
lehrend der Weéeisheit Fülle, insbesondere der Vergangenheit
überwaltigende Grõbe gewissermaben aus dem Spiegel des
blaugrünen Rhéines heraufgeholt und den der Anblek der
Brũucke mit ihrer noch jetet wie vor Jahrhunderten auf dem
Mitteljoch über die vorbeitutenden Wasser und das vorüber-
lutende Leben sich erhebenden Kapelle immer vieder daran
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gewmahnt hat, daß alles hienieden Ubergang ist. Seine éin-

Agartige MWeibe empfängt vielmehr für die deutsche Geistes-

geschichte dies auch im Innern völlig schmucklose Haus da-

dureh, dab es seit bald einem halben Jahrtausend eine Stãtte der

Wissenschaft ist, von der aus mancher zu seiner Zeit berühmte

und noch heute unvergessene Gelehrte weithin gewirkt hat.
8o wie in Basel ist die Wissenschaft überbaupt kaum

irgendwo zu Hause, jedenfalls in keiner der Dniversitäts-

stadte, die ich sonst im Laufe der Zeit aus éeigener An-

schauung oder gar in eigener Wirksamkeit kennengelernt

habe. Zwar lebt die Bürgerschaft daselbet nicht wie anders-

wo von ihrer Hochschule. Dazu ist die Stadt, ein altbe—

rühmter Sitz von Handel und Gewerbe, zu bedeutend, die

Zahl der Studenten zu bescheiden. Andreas Héeusler hat es

in seinen Arbeiten gelegentlich zum Ausdruck gebracht und

lebte es, sieh mündlieh noch deutlicher darüber zu ver—

bréiten, wie übel die Territorialbildung für Basel verlaufen

ist. Durch seine Lage zum Mittelpunkte eines weiten Ge—

bietes wie geschaffen, wurde es durch die spätmittelalter-

Hche Entwicklung vom Breisgau und vom Sundgau, die

geographisch und virtschaftlieb eigentlich zu ihm gebörten,

politisch abgedrängt und nach seinem Beitritte zur Eidge-

nossenschaft ausschlieblich auf das, weil gebirgig, ärmere

schweéizerische Hinterland des Baselbietes angewiesen, das

gieh Um letzt dureh die bedauerliche Trennung der Land-

schaft von der Stadt im Jahre 1833 auch noch entzog. Da—

mit hangt die Beschränktheit des Rekrutierungsbezirkes der
Basler Hoben Schule noch heute zusammen. Ehe Freiburg

im UDeéchtlande seine kKatholische Universität auftat, Kamen

immerhin noch die Dnerschweizer, namentlich die Juristen

unter ihnen, in gröberer Zabl nach Basel, das ihnen wegen

geines kKonservativen Grundzuges unter den schweizerischen

Duiversitätsstädten am meéisten sympathisch war. sveither

hat dagegen der Besueh aus der übrigen deutschen Schweiz,

abgésehen éetwa von den évangelischen Theologen, die den

Wes über den Jura und Bötzberg von alters her am ehesten

finden, anders als bei Zürich und Bern etwas mehr Zufalges n

an Jedenfalls machen Basolgtadto eigene und Basel⸗

lands Söhne einen sehr stattlichen Teil der Basler Studenten-
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schaft aus. Denn auf der anderen Seite bildet auch für den
Hochschulbesuch die elsässische und die badische Grenze ein
Hindeérnis, das selbst in glücklicheren Zeiten fast nur von
den nächsten Nachbarn und auch von diesen in der Reégeél
bloß für die erstenSemester überwunden wurde. Ohne dies
würde, da das seiner Sprache und seinem baulichen Charakter
nach trotz fremder Einschläge ausgesprochen oberrheinische
Basel auch dem Kunstfreunde Hérvorragendes bietet und in
seiner Umgebung landschaftlicher Reize keineswegs entbebrt,
sicherlichweder das breisgauische Freiburg nochdas leider
2. 2. dem deutschen Geistesleben und damit mehr oder we—
niger der Wissenschaft überhaupt entrückte Strabburg da—
gegen aufgekommen sein.

In Nachwirkung dessen, dab Basel sicb seine Upiversi-
tät selbst geschaffen, und daß es sie bis auf den heutigen
Tag aus éigener Kraft erhalten hat, und dank dem Umn-
stande, daß zwischen der groben Mehrzahl der Lehrenden
und Lernenden éinerseits und der Bévölkerung anderseits
hier kein konfessioneller Gegensatz bestehbt, ist in Basel die
Hochschule und mit ihr die Wissenschaft wie nirgends sonst
bodenständig, wurzeln sie geradezu in den veitesten Kreisen
der Basler Bürgerschaft. Mo anders kKam es vor, dab, wie

man es vor einem Menschenalter dort, übrigens durchaus
nicht als etwas Aubergewöhnliches, erlebt hat, binnen we-
nigen Mochen ohne den Anreiz außerer Ebren und Lus-
zeichnungen, lediglich um der Sache villen und weil es sich
in dem kleinen Gemeinwesen sonst einfach nicht ermöglichen

leb, durch private Sammlung die Mittel für doen — vor allem
dureh Heusler betriebenen — Bau éiner ausnebmend schönen
und weckmäbig eingerichteten DUniversitätsbibliothek aufge-
bracht wurden? Das altbaslerische Wesen weist eben trote—
aller poltischen Demokratie ausgeprägt aristokratische Züge

auf. Mit hochentwickeltem Kaufmännischen Unternehmungs-

geist verbindet sich éein mit gröbter Opfervilligkeint gerade
für ideale, insbesondere geméinnützige Zwecke gepaarter
Gemeéinsinn, ein échtes, vornehmes Mäzenatentum. Die

selbstandige, kritische und doch auch wieder begeéisterungs-
fahige, aufbauende Art des Baslers gibt inm eine besondere
HPignung für die Missenschaft. Er fühlt mit der Universität
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und für sie. Mit ihr sind eben auch namentlich die älteren
Familien Basels aufs engste verwachsen, nicht als von ihr
lebende Gelehrtendynastien, sondern als Bürgeérgeschlechter,
die neben den von jeher mit gröbter Unvoreingenommenbeit
und oft genug mit treffsicherer Wahl von überallher gehol-
ten auswärtigen Lehrkräften der Universität Genération für
Generation Angebörige als Lehrer stellen, auch die fremden,
soweit sie nicht „nach Gastes Meise kommen und gehen“,
meéistens binnen kurzem sich angleichen, wie der Basler mit
seiner ausgesprochenen Eigenart das ja auch sonstgegenübeér
der starken Rinwandérung immer wieder fertigbringt. Durch
ihre Stellung in der Bürgerschaft und durch ihre Familien-
béeziehungen, zum Teil auch wegen ihrer freilich nicht zur
Schau getragenen, sondern mit Geschmack und eében meist
mit zum gemeinen Besten genutzten Wohlhabenheit nehmen
diese einheimischen Professoren um so mehr eine bevorzugte
Stellung ein, als sich gerade unter hnen — ich nenne aus
neuerer Zeit neben Heusler nur etwa seinen älteren Freund,
den jüngeren Wilhelm Vischer, Jacob Burckhardt, Eduard
Hagenbach-Bischoff, August Socin — stets solehe befunden
haben, denen es vornebmlich zu danken ist, dab die Basler
Universitât in der gelehrten Welt zeitweilig und so auch in
den Tagen Heéuslers weit gröberen Hochschulen an Ruhm
nicht nachstand.

Diese besonderen, von denen reichsdeutscher DOniver-
sitäüten grundvyerschiedenen Verhbältnisss mub man in Bée—
tracht iehen, wenn man Heéuslers Art, Entwicklungsgang und
Leistung richtig würdigen will. Nur auf diesem Hintergrunde
kann er ganz verstanden werden.

Geboren wurde Andreas Heusler zu Basel am 30. Sep-
tember 1834 als das dritte von sieben Kindern des ordent-
lichen Professors der Rechte und Ratsherrun Andréas Heusler

(1805- 1868) und seiner Gattin Dorothea, geborenen Ryhiner.
Nachdem er die Schulen seiner Vaterstadt durchlaufen

hatte, bezog er 18582 die Basler Dniversität. Von den vier
Semestern, die er ihr angehörte, widmete er die beiden ersten

vornehmlich der Geschichte im weiteren dinne und der Sprach⸗
wissenschaft. Er hörte namentlich den Germanisten Wilhelm
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WMackernagel. Durch desſsen Deutschunterricht war er schon
auf der Schule angeregt worden. Von ihm scheint er auch
gewisse Stileigentũmlichkeiten übernommen zu haben, die er
bis an sein Lebensende beibehielt. Im dritten Semester ging
H&eéusler ganz zur Rechtsgelehrsamkeit über, „aber immer u
dem bestimmten Gedanken an das Historische“. Wie er in
seinen im Herbst 1919 verfabten Jugenderinnerungen erzablt,
hatte ihm der Vater verständigerwoise „eingeschärtft, irgend-
ein bestimmtes historisches Pach., zu vahlen, da die Ge—
schichte im allgemeinen zu nichts Rechtem führe, wo nicht
eine ausgeprägte Begabung zum Polyhistor vorhanden sei“.
Das fünfte und sechste Semester, Ostern 1854 bis zum Früh-
jahr 1855, verbrachte Heusler zu Göttingen an der Géorgie
Augusta. Er hörte u. a. Ribbentrop, Kraut, Thöl, Zacharice
und Briegleb, empfing aber nur von dem Letatgenannten in
der ihm noch neuen, schwierigen Materie des Prozebrechts
einen stürkeren BHindruck. Vielleicht erwiesen sich auch ihm
gleich andeéren, die in mittleren und böberen Semestern mit
besserer Vorbildung und gröberer Reike aus der Schwei-
nach Deutschland gekommen sind, manche von den auf den
sehr jugendlichenDurchschnitt der deutschen Kommilitonen
berechneten Vorlesungen als zu elementar. Auch in Berlin,
wo er ũbrigens nebenher bei den Gebrüdern Grimm und bei
dem Lunsthistoriker Friedländer vorkehrte, aber auch am
Musikleben rege teilnabm, wurde es nicht viel anders. Gustay
Homéyer wenigstens imponierte dem jungen Basler nicht be—
sonders. Um so mehr dagegen der aus Zürich stammende
geniale Romanist und romanistische Zivilprozessualist Fried-

rich Ludwig Reller. Von dessen Ubungen sprach Heéusler
noch im hohen Alter mit wahrer Begeisterung. An ihn nebst
dem Zürcher Obergeérichtspräsidenten Johann Géorg Finsler,
an Johann Caspar Bluntschli und Friedrich v. Wyb Vater und
Sohn dachte er wohl vornebmlich, wenn er sich in seiner
Schweizerischen Verfassungsgéeschichte bei Behandlung des
Evwigen Bundes von 1351 das Wort aneignete, die Zürcher
seien geborene Juristen.

Unter Kellers Dekanat meldete sieh Héusler am
30. April 1856 in Berlin zur Doktorprüfkung. Der Gegen-
stand der nach damaliger Gepflogenheit kurzgefabten, nur
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32 Seiten umfassenden Dissertation, die er zum Schlub am
12. Juni bei der õffentlichen Promotion gegen seine Oppo-
nenten, darunter den aus Lausanne geburtigen spãteren
Brüsseler Völkerrechtslebrer Alphonse Rivier verteidigte,
var gleich der groben Mehrzahl der Thesen dem römischen
Reéchte entnommen. Sie behandelte 1 27 pr. D de servi
tutibus praediorum urbanorum 8, 2 und I4 87 D nium
regundorum 10, 1. Schon unterm 2. Mai urtéilte Reller,
von dem das Thema heérrührte, über die Arbeit, sie scheine

ihm „die beste zu sein, die seit geraumer Zeit eingekom-
men. Sie énthält eine recht frische und durchaus selb-

stündige Untersuchung mit ganz respektabelm Reéesultat,
Kurz, bündig, verständlich und mit gutem Latein, wvie lange

nicht dagewesen“. Nach weiteren vierzehn Tagen gingen,
gleichfalls in lateinischer Sprache, die drei Queéllenexegesen
ein. Sie sind von Heusler mit derselben sicheren und Klaren,

feinen und doch männlichen Hand geschrieben, die wir an
ihm bis zuletzt bewunderten, so dab sie sich eigentlich nicht
weniger gut lesen als die gedruckte Hauptarbeit. Die ro⸗
manistische unter ihnen Ad legem 63 8 9 Dead dvenatus

Oonsultum Trebellianum 36, 1 2zensierte Keller wiederum
mit „im ganzen sehr gut“. Die germanistische Interpretation
Ad Taciti Germaniae e 21 et 12 Fand Ludvig ERduard Heydee—
mann „vollkommen probemäßig; dieselbe enthält eine mit

Leichtigkeit undGeschmack durchgeführte Pntwickelung der
wesentlichen Momente beider Stellen“. Dagegen hatte der
Kandidat wie spater Gierke wenig Glück bei dem sonst nicht
gerade strengen Aemilius Ludwig Richter mit seiner Behand-
lung von e. 4 X deétranslatione episcopi I, 7. Zu der geist-

lehen Seite der mittelalterlichen Rechtsgeschichte hat eben
Heéusler nie ein besonderes wissenschaftliches Verhältnis ge-
wonnen; er blieb auch nachher gleich den anderen aus—

schliebhlich Germanist. Das Rigorosum fand am 28. Mai vor
der in Kellers Mohnung versammelten Fakultät statt; es
prüften Rudorff, Homeyer, Heffter und Stahl. Das Gesamt-
ergebnis war das ehrenvolle Prädikat Magna cum laude.

Dabß Heusler nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt
nicht, vie die Basler es sonst von alters her gerne tun, zur
Erweiterung und Vervollkommnung seinor Ausbildung nach
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Paris und nachher womöglieh noch nach England ging, dies
mag, soweit nicht etwa, lediglieh äubere Rücksichten dafür

entscheidend waren, z. T. daran gelegen haben, daß ér die
Grobstadt nieht mochte. War er dooh nachmals trotz aller
schönen Erinnerungen gleieh Jacob Burckbardt auf Berlin

sehr schlecht zu ßprechen. Der Hauptgrund, weshalb ér—
damals niecht noch auf Reisen ging und auch später die
Schweizer Grenzen fast nur noch zu gelegentlichen Besuchen
in Deutschland überschritt sowie zu Fahrten nach dem Süden,
insbesondere nach Obeéritalien, wo er, solange bescheidene
Mittel, verbunden mit Sachkunde und Spürsinn, dazu aus

reichten, es liebte, für die Basler Bibſiotbhek wittelalterliche
Stadtstatuten und andere Bücherraritäten zu erwerben, vird

wobl in etwas anderem zu erblicken sein. Nämlich darin,

datß Heusler alsbald naëh seiner Rückkehr für den Dienst
am heimischen Gemeinwesen in Anspruch genommen vwurde
und von da an bis ins höchste Alter nicht nur mit wissen-
schaftlichen Aufgaben, sondern auch mit éiner Menge von
Amtsgeschäften belastet blieb. Diese lieben den gewissen-
haften Mann, der gerne viel, aber ungern anders als in Rube
und mit Bedacht arbeitete, und der sieh deshalb sein Pensum
immersorgtfältig einteilte, auhßer zu kurzen Erholungsaufent-
halten oder gar nur Fubvanderungen im Lande nie mehbr
für LAnger abbommen. Mitten in dem in seinen Tagen an-
brechenden und seinen Höbepunkt erreichenden Zeitalter des
Verkéhrs, in dem die Wanderlust und der Reisetrieb auch
die Gelehrten ergriff wie noch nie zuvor, verharrte Heéusler
dauernd in seltener Sebhaftigkeit.

Wissensohaktlieh von größter Bedeutung, ja end
für ihn vurde es, daß gerade damals, 1856, die Srehiye der
Stifter und RKlöster Basels, die ee als die städtischen
Archivalien altester Zeit der Zerstörnung durch das grobe
Erdbeben von 1356 entgangen waren, auf dem Rathaus éine
bessere Unterkunft fanden und Ludwig August Burckhardtvom
Rleinen Rate mit der Neuordnung und Registrierung dieset
Urkundenschäâtze betraut wurde. Burckbardt, deêr dann 1860
die Hofrödel von Dinghöfen baselischer und andérer Gottes
hauser herausgab und éinleitete, zog für diese Arbeit meéhrereé
junge Geélehrte heran. Auf sie verteilte er die Bestãnde der



— 10 —

einzelnen Rirchen zur Repeértorisierung, jedoch so, daß man
sich gegenseitis in die Hände arbeitete und das Material
mitteilte. Bekanntlich hat auf diess Wéise der seit 1855
als Ordinarius des deutschen Rechtes in Basel wirkende

Wilhelm Arnold, dem dabei das Leéonhardstift zugefallen
war, den — erhalten zu seinem schönen, godanken⸗
reichen und aus dem Vollen schöpfenden Zur Ge-
schichte des Bigentums in den deutschen Städten, das 1861
erschien. Dab Burckhardt auch den eben nach Abschlub
seiner Studien nach Basel zurückgekehrten Héusler für das
Unternehmen géewann, verstand sich éigentlich von selbst.
Diesem wurden die Urkunden des Stifts St. Peter zugeteilt.
Das bedéutete zusammen mit dem 1856 erfolgten Erscheinen
von sohnolls Rechtsquellen von Basel für ihn die Beschlag-
nahme für das deutsche Recht, insbesondere, wie eér selber
gesteht, für das private.

Noch mehr als für den Gegenwartsjuristen Geset- und
Rechtsprechung bedeuten für den Rechtshistoriker die Quellen,
namentlich die Urkunden, aber nicht aussewählte Einzelzeug-
nisse, sondern grobe zusammenhängendeée Urkundenmassen,
die das alte Recht gewissermaben in seiner natürlichen La—
gerung wiedergeben,und das Leben, nicht blob das Réchts-
leben von echedem in seinem vollen Reichtum aufzeigen.
Denn den Unter- und Hintergrund, auf dem sich bei uns
Reéchtssetzung und Réchtsanwendung abspielen, kennen vir.
Für die Vergangenheit dagegen müssen wir sie uns durch
die Forschung erst mit nahebringen. Die besten Darstel-
lungen in Vorlesungen und Büchern helfen da nicht veit.
Higene Anschauung allein kann anschauliche Wiedergabe er—
zeugen. Lebendig wird nur das-Selbstgeschaute. Deshalb
und weil solcher Robstoff unwillkürlich zum Gestalten heraus
fordert,erwächst der Rechtshistoriker an nichts so gut wie
an Quellenarbeit, zumal wenn er wie Héusler, der

Neigung zu Abstraktionen ohnedies bar, ganz konkret den
Urkundeninhbalt zu érfassen und seine Einbildungskraft immer

mehbrdarauf einzustellen vormag. Heusler verzichtete in der
Folgezeit lieber darauf, in der Literatur nach allen Seiten
bhin auf dem Laufenden zu sein, und hat die Mube, deren
er sieh wenigstens in späteren Jahren, anders als die auf

⸗
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grohen Lehrstühlen virkenden Kollegen, in seiner Zurück
gezogenheit erfreute, benutzt, um durch Abschreiben ganzer
Quellen, sei es zur Herausgabe, sei es für die Universitäts-
bibliothek, aber auch durch Mitarbeit an den als Fortsetzung
zum Basler Urkundenbuch gedachten Régesten der Basler
Privatrechtsurkunden des Mittelalters sieb die UVnmittelbar-
Keit der Anschauung zu erhalten. So Konnte er noch kur-
vor seinem Tode, im siebenundachtzigsten Lebensjahre, von
dem Basler Gerichtswesen im Mittelalter eine so bestimmte
und deutliche Schilderung geben, als hätte er die Beélege
dazu gerade eben erst aus den Archiven geschöpkt.

Doch hat er bei jenen érsten Anfängen nicht etwa mit
einer Ausgabe oder mit éiner privatrechtsgeschichtlichen
Studie begonnen. Vielmehr schickte er nach dem Vorbilde
Arnolds, der 1854 mit Mormser Mateérial, aber unter Be—
rũcksichtigung Basels eine Verfassungsgeschichte der deut-
schen Freistädte veröffentlicht hatte, um für seine Vater-
stadt durch eine streng quellenmäßige Darstellung volle
Rlarheit zu schaffen, schon 1860, im Jahre des vierhundert—
jährigen Basler UDniversitätsjubilaäums, eine Verfassungsgeé—
schichte der Stadt Basel im Mittelalter voraus. Sie war den
drei ihm besonders nabestehenden Professoren der Basler
Juristenfakultät, dem Vater Heusler, dem Lehrer Johannes
Schnell und dem Freunde Arnold zugeeignet, jedoch, wvie
wohl er darauf beéréeits als Privatdozent erscheint, nicht etwa
seine Habilitationsschrift.

Habilitiert hatte er sieh schon im Héèrbet 1858 zunachst
für Zivilprozeb mit éiner gleichtalls seinen Archivarbeiten
entsprungenen, in der Zeitschrift für Schweizerisches Recht
alsbald gedruckten Studie über die Bildung des Concurs-
prozesses nach schweizerischen Rechten, die, wie er mir noch
nach Jahr-ehnten mit besonderem Stolze erzählte, inm durch

Vermittelung Schnells das Lob Finslers, damals „des eérsten
Juristen der Schweiz“, sowie des als Verfasser einer Mono-
graphis über die Geschichte des züroherischen Ooncurspro⸗
zesses besonders sachverständigen älteren Friedrich v. Wyb
eintrug. So las er auch fortan regelmäbig im Sommer
die Zivilprozebvorlesung und hielt im Winter dazu das
Praktikum.
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Die Arbeit freilich, die seinen wissenschaftüehen Ruhm
begründete und ihn sofort zum angeschenen Gérmanisten
machte, war das Buch. Dhm hatte er es zu verdanken,
daß er, als Arnold Ostern 1863 nach Marburg ging, nun-
mehr auch das deutsche Recht übertragen erhielt und zwar
als Ordinarius. So trug ér fortan mit geringen Unter-
brechungen bis zu seinem fünfzigjährigen Professorenjubi-
läum im Jahre 1913 jeweilen im Sommer fünfstündig Deut-
sche Réchts- oder vielmehr Verfassungsgeschichte vor, im
Winter, gleichfalls in füntf Stunden und in Beschränkung
auf das alte Recht die Quintessenz dessen, was in vollem
Ausbau sein Meisterwerßk vom Deutschen Privatrecht über
dessen Mesen und Geéschiechte gibt. Uber anderes las ér
eigentlich nicht; Handelsrecht trug er 1870 ff. nur einige
wenige Male vor, Einführung in die Rechtswissenschaft blob
1895, als er, in der Absicht, sieh zu entlasten, mieh in die
Deutsche Rechtsgeschichte eingesetzt hatte, dann aber doch
wieder den Drang in sich verspürte, mehr als blob Deutsches
Privatrecht und Zivilprozeb zu lesen. An eéine Vorlesung
über Schweizerische Rechtsgeschiebte wollte er chemals aus

sachlichen Gründen und um seine germanistischen Haupt-
kollegien nicht zu gefährden, durchaus nicht heran; schlieb-
lieh trug er aber, wie wir sehen werden, doch selbet

noeh ganz zuletzt wenigstens Schweizerische Verfassungs-
geschiehte vor

Seminar hat er nie gehalten und Schule zu machen
gar nicht erst versucht. Es ist das oft bedauert worden,
und sicherlich stünde es heute in der Schweiz wie über—
haupt um die Réchtsgeschichte ganz anders, wenn Heusler
da nicht versagt hätte. Aber abgesehen davon, dabß eér, wie
sich zeigen wird, mit anderen Aufgaben zu sehr belastet war
und die Verhältnisse zu der Zeit, als er in seiner Vollkraft
stand, in Basel dafür vielleicht nicht ausreichten, schien da
mals, weil die Studenten noch selbständiger und unter—
nehmender waren, auch gar kein Bedürfnis darnach zu be—
stehen. Auberdem hätte éin solcher Missenschaftsbetrieb
Heusler nicht gelegen. Er ging beinen eigenen Weg und
ließ am lebsten auch den Anfänger den seinigen geben
dich in den andern so hineinzuversetzen und für ihn bis zu—
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einem gewissen Grade vissenschaftlich aufzuopfern, wie das
bei dieser höchsten Art gelebrten Onterrichts unerläblich ist,
war nicht sein Fall. Zu solch potenzierter Lehbrtätigkeit
fehlte ihbm der innere Beruf. So redete er es sich nach

seiner Meéise aus, indem er sieh an die Auswüchse hielt
und über die „Abrichtungsanstalten“ anderer weidlieh los—
zog, ohne érustlieh zu bedenken, daß unter ganz anderen,
namentlich gröberen Verhältnissen als in Basel, wo man es
schlieblich darauf ankommen lassen Konnte, ob gelegentlich
éinmal eine gelehrte Arbeit mehr oder weniger aus vilder
Murzel wuchs oder nicht, ganz andere, stärkere Anstren-
gungen im wissenschaftlichen Unterricht müssen gemacht
werden, und ohne es sich zu gestehen, dab Seminare natür-
lieh wie alles mibbraucht werden können, aber in weit mehr
Fällen zum Besten der Teilnebmer und zu dauerndem Ge—
vinn für die Missenschaft gebraucht worden sind und ge—
braueht werden. Als Heusler übrigens noch im höchsten
Alter doch éeinmal wenigstens Sachsenspiegelübungen hielt,
dababen nicht blob die jungen Leute, sondern aueh der
greise Lehrer viel Freude daran gehabt.

Zur Aufbieètung éigentlicher Vortragskunst nötigte ihn
die Basler Lebrtätigkeit natürlich nicht. Von Hause aus
aber war sie ihm nicht eigen. Er las zwar gerne und aus
innérem Bedürfnis, aber ohne Glanz der Rede und feineren

Sehliff der Gedanken, vielmehr einfach und streng sachlich,
klar und verstündlich, nacheinem gut ausgéarbeiteten, nicht
mit viel Gelehrsamkeit, wohl aber mit manch origineller
Beobachtung und Bemerkung gespickten Heft, in den ge—

schichtlichen Vorlesungen mit Rücksieht auf „die mangel-
haften Geschichtskbenntnisss“, um mit dem Juristischen nicht
in der Luft zu hängen, absichtlien mit viel historischem
Stoff, bis zu einem gewissen Gradeé noch die alte Reichsge-
schichte mitführend, über Zivilprozeb unter Beschränkung
auf die Grundlagen, aber scharf folgerichtig und eindringlieb
aus reichster Erfahrung. Bei éeinigen Läeblingsgegenständen,
etwa wenn er im Anschluhß an Augustin Thierry, Récits des
temps Mérovingiens, den wüsten Gührungsprozeb jener Über-
gangsperiode oder wenn er den GIanz der Hohenstaufenzeit schil-
derte, wurde ex wärmer und lebhafter. Die Basler Studenten,

⸗
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die ohnedies noch der anderwärts schon veralteten Ansicht
varen, daß Vorlesungen, selbest solehe über nieht unmittel
bar praktische Dinge, nicht blob zum Belegen, sondera auch
zum Hören da seien, und weder in unzeitigem Sport und
Spiel noch in sonstigen vollends makademischen Abhaltungen
einen Vorwand zum Feéernbleiben fandon, besuchten Heéuslers
Kolleg nicht nur regelmaßig, sondern auch gern und dank-
bar. Maren es auch nur éin ode einige Dutzend, so las
der Meister in den kleinen Rumen eben doch vor einen
vollen oder nahezu vollen, ihm noch dazu gröbhtenteils von
Angeésicht vertrauten Auditorium und hatte tatsachliel Kauun
weniger, wohl aber ganz anders interessierte Zuhörer al
mancher Fachkollege anderswWo mit weit größerer Belegerzahl.

Daß jemand mit vierundzwanzig Jahren sich habilitiert
und mit eérheblich weniger als dreihig gleich zum Ordinarius
aufrückt, ist selbst unter normalen Verhaltnissen aueh sonst
wohl vorgekommen. In der Tat väre es nieht zu vera
worten gewesen, wenn Basel nicht einer so ungewõhnlich geeig-
neten Kraft unter seinen Söhnen seinen Lehrstußl eingerãumt
hätte. Dagegen hat, wenigstens für den deutschen Betrachter,
etwas Auftälliges an sieh die Karriere, die Heusler in seiner
Vaterstadt gleichzeitig in anderer Beéziehung machté.

Im Frühjabr 1857 wurde ihm nämließ von dem Zivl
gerichtspräüsidenten Professor Johannes Schnell das gerade
zur Erledigung gekommeneé Amt eines Goerichtssehreibers
angeboten. Man darf dabei natürlich nieht an das spãtere
reichsdeutsche Recht denken, muß sieh vielmehr gegen
wartig halten, dahß dieser Beamte nach der damaligen Basler
Gerichtsordnung ähnlich wie nach der alteren, gemeéeinrecht⸗
lichen Gerichtsverfassung eine übéraus wiehtige Gérichts-
person, bis zu einem gewissen Gradeé sogar, wenn man will,
die Seele des Gerichts war und, vie leh hinzufüge, auch
seither unter der Herrschaft eines neuen Gesetzes in Basel
bis auf den héeutigen Tag geblieben ist. Heéusler schlug
ein und trat damit in eine weite Tatigkeit ein, in die
richterliche. Diese erfüllten bald so, dah er zunächst
Bedenbken trug, sich daneben zu habilitieren, und auch noch
spãter alles Ernstes erwog, ob er sich nicht zu ihren Gunsten
ganz oder doch zum Teil vom Lehramte befreien solle. Jahr⸗
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zehnte hindurech war er mit wahrer, wenn auch verhaltener
Leidenschaft Richter. Wer ihn näher gekannt hat, begreift
das. Ihn beseelte eben vor allem der Wille zum Reécht.
Aber er wollte es nicht blob historisch und theéoretisch
entwickeln, sondern namentlich auch imDienste der Allge-
meéinheit anwenden. Er lüebte es, zugleieh Anatom und
Chirurg desselben zu sein. Mit fast noch gröberer Monne,
als er bei seiner wissenschaftlichen Arbeit irgendeinen weit
zurũckliegenden Tatbestand möõglicbet sorgfaltig und allseitig
erfabte, um ihn unter ein längst versunkenec Gésetz zu bringen
und darnach zu entscheiden, ist er den Fällen des tãglichen
Lebens nach dem Rechte der Gegenwart praktisch zu Leibe
geéegangen. Dort fanden in ihm vornehmlieh Phantasie und
Intellekt, hier in erster Linie Rechtsgefühl und Willens
kraft ihr Genüge. TImmer jedoch aus derselben Grund
stimmung heraus und in Betätigung derselben Veranlagung.
Heuslers Lebensarbeit wird mir ctets als die glänzendste
Bestätigung éiner Erfahrung erscheinen, die iet vorüber-
gehend, durch ihn in dieselbe Doppelstellung gebracht, an
meinem bescheidenen Teil auch habe mache dürfen, näm⸗
lieh daß die Beschäftigung mit der Geschichte, insbesondere
mit der des Deutschen Privatrechts, praßtischer, namentlieh
richterlicher Tätigkeit nieht nur nicht abträglich, sondern
sogar im höchsten Grade förderlich ist, indem jene für diese
das Auge schärft, ohne dah man darum alles wie durch ein
Vergröberungsglas sieht, was nach Justus Möser den Gélebr-
ten zum Richter ungeeignet machen soll. Nur müssen natürlich
für die Verbindung beider Tätigkeiten die Dinge günstig legen.

Das ist aber in Basel der Fall und kam auch Heéusler
zugut. Zumal als er nach éiniger Zeit von, der Gérichts—
schréiberei loskam, diem, jedoch in veéerantwortlieher
Stellung, zu éinem Vorbeéreitungsdiensto verholfen hatte,
den es sonst anders als durch freiwillige Betätigung in
Basel ebensowenig gab und gibt wie cine Staatsprũfung
autzer für Anvärter des Notariats. 1859 wvurde er ümlien
Zivilgerichtssuppleant, und 1863, also gleichzeitigs mit der
Erlangung der ordentlichen Professur, rückte er zum Zivil-
riehter auf. Als solcher brauchte er nur nach Kenntnisnahme
der Akten, für die Regel in der Moche einmal, in der Sitzung
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ander nach Basler Recht mabgebenden mündlichen Ver—
handlung, in der auch die Beweisaufnahme érkolgte, teilzu-
nehmen, um in dem aus Juristen, Kaufleuten und andéren
rechtserfalßrenen Bürgern bestehenden Kollegium einen ent-
scheidenden Anteil an der Fällung des Urteils zu haben,
das dann, wenn eéer eés vieht vorzog, es selbst abzufassen,
vom Präsidenten, Statthalter oder Gérichtsschreiber ausge⸗
arbeitet wurde, die auch alles Geschäftliche, insbesondere
die Instruktion des Prozesses und die richterlichen Verfü-
Sungen besorgten. Von 1866 bis 1875 vear Héuscler ale—
dings selbst Statthalter, und daneben sah er noch in den
Sondergerichten, 1862 einige Zeit im Ehbegeéricht, 1860 1863
im Baugeéricht, 1868-1875 im Waisengericht. 1875 nach
Neuordnung der Gérichtsverbältnisse lehnte er eine Wabl
ins Appellationsgericht ab, da er es als lehrreicher und be—
friedigender vorzog, in der ersten Dstanz d. h. bis 1891
weiter Zivilrichter zu bleiben.

Im letæteren Jahre dagegen nabhm ér das Präsidium in
demhöchsten Gerichtshofe des Kantons an und blieb deéssen
einziger Präsident bis 1907, in welchem Jahre abermals eine
Revision der Gérichtsorganisation stattkand und der eine Vor
sitzendeée durch drei nebeneinander amtende Appellationsge⸗
richtspräsidenten érsetzt wurde. Bemerkt sei, daß diese
richterlichen Stellungen mit Ausnahme natürlich der letezt-
genannten nur pro forma remunérierte Ebrenämter waren,
sowie dat Heusler, als er nach meinem Weggange von
Basel im Herbst 1896 neben dem Appellationsgerichts-
präsidium doch wieder die volle Professur übernahm, deren
Gehalt, auf das ex zu meinen Gunsten verzichtet hatte, 2war
wieder bezos,aber blob, um es fortan zur Speisung des Fondse
einer von ihm bei der Universitätsbibliothek erriebteten An-
dreasHeusler-Stiftung zu verwenden· Also eine Haufung der
Amter nur nach der Seite der PHiechten! Für sich hat Sndreus
Heusler nichts veiter begehrt, als mit seinen Bahigheiten
seinen Mitbürgern und dem Gemeinwesen dienen zu dürfen

In dem obersten Géerichtshofe erschien er nunmehr von
Réchts wegen und in aller Form als das, was er schon
in den Untergerichten tatsächliek gewesen war, als der über—
ragende Kopf des Ganzen. Es kam ihm zugut, dab, vährend
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im Schweizerischen Obligationenrecht von 1881 und in einigen
anderen Bundeésgesetzen damals erst ein Teil des Privatrecuts
vereinheitlicht war, das Kantonale Recht, abgesehen von den
Gesetzen über die Strafrechtspflege, nur aus wenigen, vie
wir sehen werden, 2. T. sogar von Uum selbet vertabten
Spezialgesetꝛen bestand. Im Ubrigen var naech gemeinem
Recht unter Bérücksichtigung von Gewobnbeit und BHer—
kommen zu érkennen. Die Anbänger der Freirechtsbe—
vegung können Heusler nicht für sieh in Anspruch nehmen
Er stellte sieb, schon seiner ganzen geschiebtliehen Dent
weise nach, vieht über, sondern unter das Récht, vor dessen
Majestät or Ebrfurcht hatte und lehrte, Auch verkannte er
keineswegs die Bedeutung der Form, érklärts sie Velmehr
in seiner Zivilprozebvorlesung für „e geborene Zwillings
sehwester der Freibeit“. Aber er berief sieb immer wvieder
auf das: „Richtet zur Mabrheit und zum Frieden“, das
Sehnell im Ziyilgerichtssaal hatte anbringen lassen. UVnd ér
liebte es, mögliebst unbehindert durch die engen Maschen
einer Koditikation den Sprueh unmittelbar aus den Grund
prinzipien des Réchtes zu schöpfen unter umsichtiger Ab—
wägung aller Uostände und unter Zuhilfenabme deés bei
ihm besonders stark entwickelten gesunden Menschenver
standes sowvie der Misgenschaft, doch so, dab er Konstruk
tionen mihtraute, die zu einem unverständlichen und das
Rechtsgefühl nicht befriedigenden Drgebnisse führten, und
nieht ruhte, bis er éine bessere gefunden batte, bei der
Form und Inhalt in Linklang gébracht varen sSo hat et,
zumal er aueh die Richter für soleb grobzügige Réecht
sprechung zu gevinnen und den Adyokaten gélegentlich
dureh scharfe, aber treffende und darum unter hnen von
NMund zu Mund gehendeée Zwischenbemerkungen das allzu
lange Plädieren zu verleiden wubte, das Anschen des Ge—
rients und überbaupt der Basler Rechtspflege zu mehren
verstanden und zwar nicht nur unter seinen Mtbürgern,
sondern namentlieck auch beim Bundesgericht, für das ér
übrigens einmal, 1873 18785, von der Bundesversammlung
zum Ursatzrichter bestellt war. Rein Mundeér, dab der
Sohweizerische Bundesrat ihn, der überdies bei heimischen
und auswartigen Gérichten schon deswWegen, weil er niehts

—
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übernahm, was eér nicht aus vollster Oberzeugung vertreèten
Kkonnte, auch als Gutachter selbest in heikeln Fonfessionellen
Streitigkeiten sehr geschätet war, 1890 mit zweéei anderen,
darunter der spätere Bundesrichter Soldan, zum Schieds

richter érnannte in dem zwischen Grobbritannien und den
Vereinigten Staaten éinerseits und Portugal anderseits
schwebenden Streite um die südostafrikanische Delagoabai.
Erst am 29. Mär- 1900 konnte der Schiedsspruch gefällt
werden. Weéeil er nicht durchweg nach Englands Munseb
ausſiel, entblödete sich eine gewisse englische Presse nicht,
— die Einrichtung des internationalen ——
anzugreifen als auch die——Schiedsrichter per
sönlich zu verdächtigen.

Doch nicht genug damit — Heusler im Zusammen-
hang mit seiner richterlichen schon in jungen Jahren sogar
zu gesetzgeberischer Tätigkeit herangehbolt. Da diese zwar
für seine Stellung in Basel von gröbter Wichtigkeit wurde,
für seine WMertung als Germanist jedoch nur mittelbar in
Betracht kommt, fasse ieb mich darüber kurz.

Nachdem um die Mitte der fünfziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts Zürich sieh sein vorbildliches Privatrechtliches
Gesetzbuch gegeben hatte, glaubte auch Baselstadt, an die
Revision seines Privatrechts gehen zu sollen, für das bis
dahin noch „Der Stadt Basel Statuta und Geérichtsordnung“
von 1719 die Grundlage bildeten. Zunächst erging im April
1860 éein Geésetz, das in Basel das Grundbuch eéinführte.
Schon dabei hatte Heusler mitgewirkt. Als Sekréetär der
dafür eingesetzten Grobratskbommission hatte er sogar den
mit Beifall aufgenommenen entscheidenden Bericht darüber
erstattet. In der Lurz darauf vom Grobhen Rat für die Revision

doer Gerichtsordnung eingesetzten Kommission war er neben
Schnell und dem Kriminalgerichtspräsidenten Dr. Eduard
Thurneysen nicht nur NMitglted, sondern in Wabrheit die
treibende Kraft des Redaktionsausschusses. Der anerkannt
vortreffliche, 18660 im Druck eérschienene, 1866 und 1868
durch Motive erläuterte Entwurf eéines Zivilgesetzes var in
der Hauptsache sein Werk. Zum Geéesete geworden würde
er nicht blobh noch für ein halbes Jahrhundert die Basler
Rechtspflege auf sicheren Boden gestellt und in neue Bahnen
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gelenkt haben, sondern auch wegen seiner Ausgereiftheit
sowie éinleuchtenden Verständig- und Verständlichkeit ven
über Basel hinaus Eindruck gemacht, seinem Verfasser den
Ruf eéines ausgezeéichneten Gesetægebers eingetragen und
eine weitere wertvolle Grund, und Vorlage für die gröberen
neueren Kodiſßikationen, die deutsche und die schweizerische,
gebildet haben. Leider blieb jedoch der Entwurt 1860
nach der ersten Lesung in der Grobratsbommisgion liegen.
Die Basler glaubten in der Erwartung, daß wichtigste Teile
des bürgerlichen Rechts demnächst durch Bundesgesetz für
die ganze Schweiz- würden vereinbeitlieht werden, allzu be—
sonnen in diesem Zeitpunkte éine Gesamternéuerung ihres
Avilrechts doch nicht verantworten zu Können. Nur Gανα
Materien vurden später durch Spezialgesetee geregelt, so
1880 das Vormundschaftsrecht, 1881 das Nachbarrecht, 1884
das cheliche Güterrecht und Erbrecht samt dem Récht de—
Schenkung. Heusler, der von 1863 an dem Justizkollegium,
von 1875 — 1884 der Justiekommission angehörte, also der
obersten Justizverwaltungsbehörde und der Vorbereitungsstelle
der meisten Geésetzesvorlagen für das Justizdepartement⸗
arbeiteto dafür entweder besondere Entwurke aus, oder es
wurde sein Hauptentwurf zugrunde golegt.

Mehr Glück hatte er mit dem DEntwurf éciner Zvil
prozehordnung. Dieser schlobß sich allerdings in der Haupt-
sache an das auf dem geméinen Recht fuhende, 1863 unter
Heéuslers tatiger Mitwirkung ergänzte Gesetz von 1848 an,
brachte aber doch auch wiehtige Neuerungen hinsichtüeh
dor Gerichtsstünde und der Byentualmaxime sowie durenu
führung der Beschwerde und der Revision. Dazu Fonnt
als weiterer Vorzug die geradézu Flasgisen einfache und
kristallklare Passung, Zusammen wit einem gleichfalls von
Heusler entworfenen kantonalen Gesete über Betreibung und
Konkurs fand es am 8. Februar 1875 Anahme. Houslers
ZAvilprozebordnung gilt mit geringer Abänderung in Basel
noch heute, da sie sieh aufs beste bewährt hat Dagegen
wurde das Konkursrecht am 11. April 1889 durch das Burdes
geset⸗ uüber Schuldbetreibung und Konkurs vereinheitlioht.

Auch an dessen Vorbereitung hatte Heusler érheblichen
Antéil. Aber freilich der Entwurf, den er 1870 einem ihm

2*
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zwei Jahre zuvor érteilten Auftrage gemäß vorlegte, und
der, noch im selben Jabre von der Redaktionskommission

durchberaten, 1874 als beréinigter „erster (amtlicher) Ent-
wurf“ erschien, stieß wegen der Behandlung der Konkurs-
privilegien und namentlich, weil die Weéelschen nicht die
Betreibung auf Konkurs, sondern auf Pfändung auch für
das eéinheitliche Recht anstrebten, auf starken Wideérspruch.
Er wurde bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet und im Ge—
gensatz zu der ursprünglichen Arbeit überaus umfangreich.
Das auf ein Kompromiß aufgebaute Gésetz konnte nicht
mehr als Heuslers Werk gelten. So blieb auf éidge—
nössischem Boden Heuslers gesetzgeberische Tätigkeit auf
diese Vorarbeiten und auf seine Mtwirkung in den ver—
schiedenen Rommissionen für das Schweizerische Obligationen-
recht beschränkt. An der Herstellung des Schweizerischen
Zivilgesetabuchs (18906 -1907) war er nicht mebhrbeteiligt.

Das hatte neben anderen namentlieh auch politische Gründe
Als hervorragender Bürger eines sich selbst regierenden

Gemeinwesens konnte sieh Heéeusler auf die Dauer der Teil-

nahme am politischen Leben nicht entziehen. Zunächst diente
er freilieh, wie wir saben, der Allgemeinheit auch bei der
Gesetzgebung lediglieb als Sachverständiger in seiner Eigen-

schaft als théoretisch und praktisch sieh betätigender Jurist.

Seine prominente Peérsönlichkeit und seine wissenschaftliche

Autorität haben ihn später erst recht in den Vordergrund
gerũckt Auceh im Groben Rate seines Heimatkantons, dem

on 1866 an bis 1902 ununterbrochen angeébörte. r und

einige ahnlich géartete Naturen nahmen sich darin fast aus

Vie ein Oberhaus inmitten des Unterhauses. Heusler freilich

nicht wegen seines äuberen Auftretens. Seine Vornehmheit

trat fast nur zutage in seinem woblgebildeten und durch-

geistigten Kopfe mit der hohen Stirn, der kräftigen Vase,

dem Millenskraft, aber auch Rritik verratenden Mundeée,

dem kurzen Haupthaar und struppigen Voll- und Schnurr-

bart sowvie den alles beherrschenden und durchdringenden

tiefliegenden blauen Kugen. Und auberdem in seiner Denk-

Veise. Mit dem Mann aus dem Volke zu empfinden und

um⸗ugeben, verstand er besser als mancher aus bescheideneren

Verhaltnisssen Hervorgegangene. Das Mort ergriff er selten,
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gelegentlich allerdings, vie aueh im tãäglichen Leben, zu
drastischen Luberungen, Denn ér Hebte es, scharf zu poin
tisren, und die Dinge bei ihrem vahren Namen zu nemen.
Um so tatiger war er in den Kommissionen. Das rein Partei
mäßzige trat für ihn in den Hintergrund, war ihm jedenfalls
nur Mittel zum Zweéeele Deér Uberlieferung seiner Familie
nach und aus éigenster, aus seiner bistorisch-juristischen
Betrachtungsweéise sieh ergebender ÜObérzeugung gehörte er
zur konservativen Partei. Er érstrebte den PVortschritt
immer nur in Anknüpfung an das Bestehende. Aller Radi-
kalismus war ihm im Inersten zuwider, Den Staat sehätzte
er, aber nur als das schützende Dach, unter dem im Übrigen
der Bürger auf eigenen Füben stehen, zieh nach Mögliehbeit
selbst helfen und eéinrichten solle. Die Kusbeutung des Gé—
meinwesens für die Zwecke eéinzelner Klassen und Stände,
aber aueh der Masse verabscheute er. „Gehen die mieht
nach Deutschland, dort tanzt alles um den Staat wie um
das goldene Kalb?“, varnte er mieh, lange bevor er am
Ende seiner Tage den déutschen Staatsbeégriff, quantitativ
und qualitatix uüberspannt, sieh übérschlagen und gerade
die noech gesundesten Volkeskreise demoralüsieren und runieren
sah. Darum var er, der ganzg selbstyerstünduüch nie anders
als vahrhaft sozial dachte und handelte, ein geschworener
Feéind alles theoretischen und praktischen politischen Sozi-
alismus. Dieser schien ihm gerade das Beste um Menschen zu
ertõten, das Verantwortlichkeitsbewubtsein und dis Selbstän
digkeit und damitdie wahre Freiheit. Kueh für die moderne
Demokratie hatte er nichts übrig. Mas Natur und Géschiebte
verschieden gestaltet hätten, das Könne und solle man vieht
gleiehmachen. Darum hielt er für Grobstaaten, namentüeh
vᷣo die geschichtliche Pntwieklung dazu getührt hatte, die
Monarchie, natürlich die konstitutionells, tur diejenige Re⸗
gierungsform, die die ſSachlicbkeit und Rechtliebkeit des
öffentlichen Lebens am ehesten gewährléeiste, Das alté
Preuhen, das er mit Beégeisterung 1866 und 1870 hatte
aufsteigen sehen, schätete er noch am meisten. So manches
er auch an dessen wie an Deutschlands neuerer Entwicklung
auszusetzen gehabt hatte, so traf ihn doch sein Fall auf's
sohwerste. Mitm, 60 sohrieb er mir, sei der eineige
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Staat verschwunden, an dem man noch habe Freude haben
können. Zu Hause war ihm aus derselben geschichtlichen
Auffassung heraus die Republik zwar nicht gerade das Ideal,
aber das Gegebene. Er dachte gut éidgenössisch, freiliech
nicht im Sinne der zu seiner Zeit in schweizerischen Angé—
legenhbeiten tonangebenden freisinnig-demokratischen Mehr-
heit. Namentlich wehrte er sich gegen jede über das Not-
wendigste bhinausgehende Zentralisation. Das nicht blob,
weil er von dieser sein éxzentrisch gelegenes Basel nur
allzuleicht zurückgesetzt und vernachlässigt sah. Sondern
namentlich weil er meinte, man solle die Eigenart und das
Eigenleben der einzelnen Bundesglieder nach Möglichkeit
wahren, da auf ihnen das Gedeihen des Ganzen beruhe, und
weil er nicht übersah, daß in 25 Kantonen mit verschiedenen

politischen Mehrheiten und Regierungssystemen die Beteiligung
der verschiedensten Kräfte und Anschauungen am öffentlichen
Leben und damit die Ereiheit, aber auch die Gesundhbeit des
politischen Organismus, ja der Fortbestand der Schweiz besser
garantiert sei als in einem schweizerischen Einhbeitsstaate.
Als überzeugter, jedoch mabvoller Födeéralist wirkte er
deshalb auch in dem „Eidgenössischen Verein“ der pro—
testantischen Konservativen, den éêr 1875 gründen half, und
dem erbis 1890 präsidierte. Hatte man vorher, Heusler allen
voran, die Tendenzen bekämpft, die zur Bundesverfassung
von 1874 führten, so wehrte man sich nach ihrer Annahme
wenigstens gegen ihre Handhabungund weitere Ausgestal-

tung im dinne éines gleichmachenden, namentlieh auch
religiös-·unduldsamen „Bundeésradikalismus“, gegen den man
im Veéerein mit den Katholbsch-Konservativen wiederbolt mit

Erfols zur Maffe des Réferendums griff. Dabß Mehrheits-
entscheidungen nur formale Auskünfte sind, die für eéine

neue Rechnung den Saldo ziehen, verkannte Heusler nicht.
Er wußte wohl, daß oft genug die pars maior niebht auch
die sanior ist. Darum und weil es ihmnie auf den Beitall,
sondern stets nur auf die Sache ankam, trat er, der ja auch
nicht mit dem Augenblick, sondern mit längeren Entwicke-
lungen rechnete, die sieh in Schlägen und Geégenschlägen

vollziehen, mannhbaft selbst gegen politische Ubermacht éin,
so zuletzt 1920 bei der Abstimmung über den LKintritt der
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Schweiz in den Völkerbund, von dem er — allerdings ver⸗
geblich — an die vaterländische Geschiente undee Er
fahrungen érinnernd, im Intéresse der Unabhangigkeit und
unversehrten Neutralität abmahnte.

Aueh in seinem Basel, in dem seit 1875 die Konserve-
tiyen nur noch eine, wenn auch durech Zahbl, Intelligenz und
Reichtum, vor allem aber eben durehb Gemeinsinn und Opfer⸗
villigkeit einlubreiche Mnderheit bildeten, sah er sich vieht
selten in die Opposition gedrängt. Aber er machte sie nie um
ihrer selbst villen, beb auch da immer sachlich, ein ‚demo—
kratischer Aristokrat“, Erst in höherem Alter und besonders,
seit seine Gesinnungsgenossen im Jahre 1902 im Zusammen
hang mit der Kufgabe der „Allgemeinen Schwoizer Zeitung“,
die er mit ins Leben gerufen und für die ér so oft zur Peder
gegriffen hatte, sowie mit der Wiederübernahme der „Basler
Nachrichten“ sich in gewissem Sinne „modernisieren“ und die
konservative Firma als niebt mehr zugkruftig aufgeben zu
mũssen glaubten, z208 er sich ganz von der aktiven Politik
zurück, an der éêr ja auech nie um ihrer velbet villen, stets
nur als pflichttreuer Staatsbürger teilgenommen hatte.

Mit alledem bewegte sien Heusler im Großen und
Ganzen einfach indenum duren Lerkuuft und Vber⸗
lieferung vorgezeichneten Bahnen und hatte er enue— Vor⸗
bilder.

Das eine war sein Vater, der, weil er von 1831 bis
1847 der Régierung, damals der Kleine Raut geheißen, an—
gehörte, in der Erinnerung der Basler in rte Luie
der „Ratsherr Heusler“ fortlebt. Seine Itrenge und vobl
aueh die groben Ansprüche, die bei der damaligen poli-
tischen Erregung die Oftentliebkeit an n stellte, und die
ihn vor der Zeit altern machte, hielten den Sohn dauernd
in einem gewissen Abstand und lieben virkliche Intimitãt,
eine „Freundschaft, wie sie sonst wohl einmal zwiehen den
gereiften Sohne und dem Vater gedeiht“, nicht aufkommen.
Aber für die Weltanschauung, hinsichtlich seiner Stellung
zu den politischen und kirchlichen Fragen, wurde der Vater
kür den Sohn richtunggebend, der freilieh daneben, wenn
ich von seiner ihm bégonders vertrauten Seheter 8ophie,
verehelichten His, zuruckschlieben darf, manches auch von
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der Mutter hatte, insonderheit den scharfen, kKlaren Verstand
und die darin begründete, nicht blob für den Gleichgesinnten
durch keine Schroffheit bebinderte grobe Anziehungskraft
seines WMeésens.

Den Vater beschäftigte und bewegte namentlich die
Prhebung der Landschaft und die unter Mtwirkung der
eidgenössischen Tagsatzung dann sich vollziebende Teilung
des Standes Basel in zwei Halbkantone. Er gab davon

1839 42 eine aktenmäbige Darstellung vom Standpunkte
der schwer getroffenen Stadt aus, die wabrlich nicht nur
das formale Recht für sieh hatte und auch in ibrem stolzen
historischen Besitz — die berühmteé goldene Altartafel Hein-
richs H. wanderte damals über Liestal nach Paris ins Hôtel
de Cluny — empkſndliech geschädigt wurde. Ratsberr Heusler
sah in seiner leitenden Stellung vor allem die üblen FPolgen
des Eréeignisses und suchte ihnen nach Möglchkeit zu be—
gegnen. Von den radikalen Elementen heftig angegriffen,

ja taätlicb bedroht, wurde er immer mehr zum Führer der
Konservativen. MWie man bei Grobherzog Friedrick J. von
Baden bis zuletzt beobachten kKonnte, daß das Erlebnis von
1849 für ihn tief innerlich bestimmend war, so für Heusler
die Erinnerung an die politischen Rämpfe, in die eéer in
seiner Jugend ſeine Vaterstadt und ſeinen Vater hineinge
zogen sah. Man beachte blob, wie der Sohn noch an seinem
Lebensabend zu diesen Vorgängen sich gestellt, wie und mit
welchen WMorten er die kurzgefabhte Geschichte seines Basels
bei diesem schmerzlichen EBreignis abgebrochen und es in
seiner Schweizerischen Verfassungsgeschichte erwähnt hat

Die letztere verrät für den, der es niebt ohnedies wobté,
aber auherdem, dab der Vater auch wissenschaftlieb nicht ohne
VEinflub auf den Sohn war. In Tübingen 1826 z2um Doktorbeider
Rechte promoviert, hatte jener zunächst von 1828 an und zwar
seit 1830 als Ordinarius vorerst über Römisches und Kriminal-

recht an der Basler Doiveérsität vorgetragen, dann aber schon
bald, regelmabig seit 1832 vorviegend historisch über Schwei-
zorisches Bundes- und Kantonalstaatsrecht. Zur vaterlandischen

und vaterstädtischen Geschiebte und Verfassungsgeschichte

bhatte er éine ganze Anzabl trefflicher, gegenüber der Be—
freiungssage allerdings zu wenig kritischer Beiträsge beige—
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steuert; an einige von ihnen konnte der freiſieh ausge⸗
sprochener juristiseh gerichtete Sobn in seinem weiten ge⸗
nannten Merke noch nach zwei Menschenaltern nieht zur
aus Pietât, sondern aueh mit sachlicher Bereehbtigung wieder
erinnern. In der besonderen Woertschatzung, die dieser dem
Geschick und der Tüchtigkeit des auech alß Schriftsteller be
vahrten Basler Ratsberrn Andreas Ryf angedeihen Labt so⸗
vie den groben staatsmännischen Higenschafton des Basle
Burgeérmeéisters Johann Rudolf Wottstein, des erfolgreichen
Vertreters der Schweizerischen EBidgenossenschaft bei den
Verbandlungen über den Meésttalischen Frieden zu Münstet
und Osnabrück, hat er vie in anderem in seinem Vater
einen Vorganger.

Unter den groben Veérdiensten, die letzterer sieh um
das heimische Gemeinwesen ervarb, war vielleieht das
größte die Gründung der Freiwilligen Akademischen Gesel—
schaft im Jahre 1835. Durch sie, eine pahezu um éin Jahr-—
hundert ältere Vorläuferin unserer überdies mehr plutokra⸗
tiseh angehauchten Vereinigungen von Freunden déêeuteher
Uniyversitaten, ſtütete oder vielmehr rettete er die infolge
der Trennung arg bedrohte Basler Hochschule und orga⸗
nisierte ex zu deren Gunsten jenes eingangs erwahnte Basler
Macenatentum, desssn Regsamkeit die Blüte der folgenden
Jahrzehnte zu einem guten Teil verdankt vird. Mar ée
nicht eine sinngemäbe VFortsetzung dieses vüterlichen opfer⸗
freudigen Interesses an der vaterstädtischen Dniversitãt, wenn
der Soln, der natürlieb auch an dieser Gésellſsohaft mittat,
in grobzũgiger Weise der Vniversitätsbibliothele ieh annahmn?
Und zwar weit über das hinaus, vas IBm sein Sut als Mit—
glied (eit 1872) und als Präsident (1886 bis zu seinem Todeé)
der Bibliothekskommission auferlegte. Wir saben schon, was
er durch éine Stiftung, aber auch durch Bũcherreisen, ja
dureb Abschreiben mit eigener Hand für dieé Ergänzung
ihrer historischen und vor allem rechtshistorischen uud bon
stigen juristischen Bestände leistete, und wie ér gieh erfolg
reieh bemüht hat, ibr ein neues, selbst hoben Ansprüchen
genügendes Heim zu sechaffken. Darüber binaus bat er,
wahrend er seine Privatbibliothek dauernd in hrem alten,
bescheidenen Umfange hielt, der öffentücben Bibliothek zu
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getragen, was ihm von Neuerscheinungen zuging, ja sogar
aus éigenen Mitteln manches hinznerworben. Um alles
kümmerte er sich, selbst um den Kinband der schwei-
zerischen Gesetzessammlungen, die er gleieh den ent—
sprechenden Teilen seiner eigenen Büchérei in den Landes-
und Rantonsfarben einbinden leb. Noch ganz anders als
sein Bildnis, das 1913 in der Universitätsaula im Museum
an der Augustinergasse, in der er so oft vorgetragen und
Gedenktage der Hochschule mitbegangen hatte, in der illustren
Korona der Basler Magnißzenzen seinen Ebrenplatz erhielt,
wird die Bibliothek allezeit ein würdiges Denkmal dieses
groben Dniversitätspatrioten sein. Schlieblich schrieb er
auch noch beim Bezug des neuen Heims 1896 in éinem
Dniversitätsprogramm die Geschichte der Bibliothek. Wenn
er darin seines Vaters verdientermaben als eines Reorganisators
derselben gedachte, so brachte er damit deutlich zum Aus-
druck, daß die Sorge für die Bibliothek ihm ein heiliges
Vermächtnis war.

Und nun das andere Vorbild, der von ihm zeitlebens

ganz besonders verehrte Schnell. Nicht in erster Linie als
Dniversitätslehrer hatte dieser es ium angetan, obschon er
unter seinen Basler Dozenten ihm durchaus im Vordergrunde
stand. WMohl aber in anderer, dreifacher Hinsicht:

Zunachst als Richter und Geérichtspräsident. Dazu war
er im eigentlichsten Sinne des Mortes wie geboren. Denn
sein Vater Johann Rudolf Schnell (1767 — 1829), übrigens
auch Professor der Rechte, var nicht nur der letzte Basler
Schultheib, d. b Stadtrichter, sondern zuyor helyetischer

Obergerichtspräsident und nachher Zivilgerichtspräsident in
Basel gewesen. Der Sohn, 181241889, in Heidelberg pro—
moviert, 1837 Dozent, 1838 aubérordentlicher, 1839— 1878,
in velchem Jabre er nach Bern übersiedelte, ordentlicher
Professor besonders für Schweizerisches Zivilrecht, war
1841-1875 Zivilgerichtspräsident. „Der kleine, stille Mann“,
von tief religiöser und Konfessionell irenischer Gesinnung,
„übte*“, nach einem Morte eines Altersgenossen und Freéundes
unseres Heusler, des ausgezeichneten Juristen und noch be—
kannteren Verfassers des Buches über das Pflanzenleben der

Schweiz, Dr. Hermann Ohrist-Socin, „eine Majestät des Ein-
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flusses auf seine Getreuen aus“, die unvergessen blieb. Wenn
Heusler selbst von ihm sagt, dab er éin „gottbegnadeter
Präsident“ gewesen sei, dessen aus dem Steégreif diktierte
Urteilsdispositive eine „gSieb oft zu der Höhe eines Papini-
anischen Responsums erhebende“, aus einem éinzigen Satze
bestehende Motivierung darstellten, undd wenn er ibm vach-
rühmt, es sei „geradezu éinzig in seiner Art gewesen, vwie
er durch.. an den Voten zugleich geübte Kritik und
Beélehrung seinen Richtern eine Schulung beibrachte, in der
sie juristisch denken und sich ausdrücken lernten“, so er-
Kennt man unschwer, dab er selbst als Richter und Gérichts—
prũsident kein höheres Ideal hatte, als ein zweiter Schnell zu
werden und es auch nach seiner Art gewordenist.

Im Jahre 1852 hatte Schnell zusammen wmit drei Zürchern,
darunter Friedrich v. Wyb, die Zeitschrift für Sehweizerisches
Recbht ins Leben gerufen und sie in einem für ihn charakteri-
stischen, gerade im Hinblick auf Heusler und sein Werk
noch beute lesenswerten EBinführungswort in den Dienst so-
wobhl der Theéorie als auch der Praxis, der Rechtsgeschichte
wie des geltenden Rechtes gestellt, von denen er mit Recht
meinte, es sei der Schwei- eigentümlich, daß sie da nicht
für sieh, sondern stets in Verbindung miteinander vertreten
würden. Das Unternehmen war alsbald gut in Gang ge—
kommen, téils durch das Verdienst seines Leiters, teils da-
durch, daß y. Myb es mit seiner nachmals berühmt gewor—
denen Abhandlung über die Schweizerischen Landgemeinden
eéröffnete und im Verein mit anderen auch sonst erfolgreich
daran mitarbeitete. Daß Heéuslers Habilitationsschrift über
die Bildung des Concursprozesses darin erschien, sahen vir
schon. 1861 und 1862 folgten aus seiner Feder zwei weitere
Untersuchungen, die über Bürge und Selbstzahler und nament-
lich die besonders aufschlubreiche über die Rechtsverhältnisse
am Geémeinland in Unterwalden. Diese verbreitete, in geé—
wvissem dinne auf v. Wyb fubend, über die dortigen Alp-
genossenschaften und deren Entwickelung helles Licht und
entwirrte erstmals ihr z. T. sehr verwickeltes Recht, legte
aber freilich auch den Veérfasser auf seine an diesem lobal
eng beschrünkten Untersuchungsstoff gebildete Auffassung
fest und hinderte ihn, als vicht lange danach Gierke in
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seinen allerdings für Heuslers Geduld und Géeschmack zu
umfangreichen Bänden und in mehr abstrakter und dogmen-
geschichtlicher Betrachtungsweise, aber gleichfalls in engstem
Anschluß an die Quellen in weitestem zeitlichen und örtlichen
Rahmen dem deutschen Genossenschafts- und überhaupt Ver-
bandsrecht sein innerstes Wesen abrang, den Fortschritt der
Forschung mitzumachen. Jedenfalls Konnte Schnell 1863,
als die Zeitschrift nach zebnjährigem Bestande zum Organ
des Schweizerischen Juristenvereins wurde und die Rédaktion

bei dieser Gelegenheit eine Erweiterung u. a. durch Heusler
erfuhr, mit Fug und Recht ſagen, dieser Hinzutritt sei nur
der wahre Ausdruck für einischen beiden Teilen schon
lange bestehendes reges Verhältnis geweinsamer Bestrebungen
und Interessen. In den nächsten zehn Jahren blieb Heuslers
Mitarbeit allerdings noch durchaus gelegentlich. Von Auf-

sutzen steuerte er nur einige wenige bei, namentlich solche,
die mit seinen gesetzgeberischen Arbeiten mehr oder weniger
zusammenhbingen, so 1865 éin Réferat über die Concursvor-
rechte, das er dem Schweizerischen Juristentag erstattet hatte
1867 éeine Studie über die Nichtigkeitsbeschwerde in schwei—
zerischen Zivilprozebordnungen, 1879, diesmal „ohnée unmittel-
bar praktisches Resultat“ die andèro uüber das ftorum contractus
und das ſsehweizeorische Bundesrecht. Immeérbin hat er schon
damals, zunächst noecb zusammen mit Schnell und blob in
gewissen Abständen, die mühsame Verzeichnung der schwei-
zerischen Rechtsgesetzgébung übernommen. Diese wurde für
ihn éeine vahre, wenn auch aus Liebe zur Sache mit erstaun-
lcher Leichtigkeit getragene Fron, als er 1882 wit einem
Geleitwort, das mit dem Schnells von 1852 zu vergleichen
höchst lehrreich ist, die Leitung der Zeitschrift übernahbm.

Die Gésetze des Bundes und der Kantone nahmen, besonders
in der Kriegs- und Nachkriegszeit an Zabhl und VUmfang un-

heimlich zu. Seinen Gegenvwartssinn und seine üngewöhn-
leche, bis ins Binzelne gehende Vertrautheit mit dem geltenden
Rechteé seiner Heimat, das er zwar nie in gröberem Mabstabe
bearbeitet, dafür aber in der Praxis um so eifriger angewendet
und entfaltet hat, bekundete Heusler bis zu allerletzt eben
dureh diese Zusammenstéllungen nieht nur der Rechtsliteratur,
sondern vor allem der Gesetzgebung der Schweiz unter Hervor-
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bebung ihres Hauptinhalts. Das bedeutete eine Riesenarbeit
und zwar eine venig dankbare, da der Einheimische sie als
selbstverständlich hinnanm und auberbalb der Schwei- zu
wenig Interessenten dafür vorbanden varen,

Dasselbe gilt übrigens mehr oder wveniger von der
Herausgabe der Zeitschrift überhaupt. Sie hat Heuslers
Nebenstunden stark in Anspruch genommen und ihn, vwenn
man absieht von einigen Aufsatzen in den Beiträgen der
Basler hbistorischen und antiquarischen Gesellschaft, deren Vor—
itzender, wie einst der Vateêr Kurze Zeit, (18911892) auech
er war, und in anderen vaterstädtischen terarischen Ver—
anstaltungen wie in den Basler Neujahrsblättern (38. 1860,
100.: 1921), in dem Veéreinigungsfestbuch 1892 und in Fakul-

tãtsfestgaben sovie von etlichen Rezensionen und Anzeigen in
der Kritischen Vierteljahrsschrift, der Zeitschrift für Haudels-
recht und anderswo, davon abgehalten, an anderen gelehrten
Unternehmungen een So hat er aueh zu unserer
Vorlauferin, der Zeitschrift für Rechtsgeschichte, nur 1867
den Aufsatz:? Zur Geschichte des Exekutivprozesses in
Deutschland beigesteuert, worin er in sehr bemerkenswerter
Weise entgegen der herrschenden Ansicht die Heérkunft
dieses Verfahrens aus dem déutschen Recht darzutun suchte,
zu dieser Zeitschrift selber aber gar nur 1887 eine selbst
berichtigung in Gestalt einer Miszelle: Der Bauer als Fürsten-
genobß. Das soll uns jedoch nicht hindern, das grobe Ver—
dienst anzuerkennen, das Heuslor sieh erwarb, indem er an
die vierzig Jahre hindureb seine Zeitschrift herausgab, bis
er 1920 deren Leitung in jüngere Hände legte, in die eines
Kollegen und Grobneffen ERduard His, pachdem sich dieser
dureh seine Geschiehte des neuern Schweizerischen Staats
rechts als aussichtsvoller Vertreter der jüngsten Basler und
überbaupt schweizerischen Gélebrtengeneration auf dem Ge—
biete der Rechtswissenschaft erwiesen hatte. Eréilich hatten
sich in diesen langen Jahren die Befürchtungen z. T. als
nieht unbegrundet herausgestellt, die Heusler bei der Ober-
nahme mit Rücksieht auf das unmittelbar vorher zustande
gekommenoe bligationenrocht geäubert hatte, vämlich es
werde auech in der Schweiz die Kodißkation der Wisen
schaft, insbesondere der Rechtsgeschichte nicht eben günstig
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sein. Mehr und mehr machte sich auch da ein Rückgang
des historischen Interesses geltend. Doch hat Heusler, und
æwar gelegentlich auch durch eigene Abhandlungen wie gleich
zu Beginn durch eéeine solche über das Meibergutsprivileg,
die Zeitschrift, ohne mit ihr wesentlich neue Wege zu gehen,
auf der alten Höhe zu halten und damit auch dieses Erbe
Schnells zu wahren verstanden.

Desgleichen hinsichtlich der Herausgabe schweizerischer
Rechtsquellen. Diese mit Hilfe von Mtarbeitern aus ande—
ren Kantonen in der Zeitschrift nach und nach erstmals oder
in besserem Abdruck zu veröffentlichen, war die Absicht
Sehnells gewesen und hatte ihm als eine besonders viehtige
Aufgabe vorgeschwebt. In der Tat kann das Verdienst, das er
und sein Unternehmen sich dadurch erwarben, nieht hoch genug
angeschlagen werden. Die Schweiz und durch sie die Wissen
schaft, die schweizerische und die deutsche, Kamen auf solche
WMeéise rasch in den Besitz eines gedruckten Quellenschatzes,
ohne den die Forschung, nicht nur die rechtsgeschichtliche,
miemals die Fortschritte hätte erziélen Können, die sie in
den letzten beiden Menschenaltern tatsächlieb gemacht hat.
Sehnell, der auswärts nieht immer die Leute fand, die er
dafür brauchte, zog auch für diese Arbeit den jungen Héusler
heran und gab mit ibm 1866 und 1867 den Commentaire
coustumieèr des Notars Pieèrre Quisard von Nyon aus der
Mitte des sechzehnten Jahrhunderts heraus, der, ursprünglieh
eine Privatarbeit, von Freiburg und Bern 1562 als Coutumier
für die welschen Lande, also namentlich für die Maadt
anerkannt war.

Diese Hérausgabe alter Rechtsquellen hat Heusler später
mit wahrer Passion fortgesetzt. In den achtziger und néun-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stöberte er bei FPérien-
aufenthalten und auf Réisen die Rechtsquellen des Wals
und des Tessin auf, sammeélte sie und schrieb sie an Ort

und 8telle oder zu Hause ab, um sie darauf in der Zeit-
schrift zu éedieren. Mit der éigentlichen Editionstechniß hat
er sich freilich so wenig abgéegeben wie mit der WMissen
schaft der DUrkundenlehre. Für diese Art der Queéllen und
der PEdition bedurfte es übrigens dessen gar nicht so sehr,
zumal Heusler auch dabei sein praktisches und wissen
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schaftlichesIngenium bekundete und, worauf er mit Recht
stolz war, peinlieb genau und zuverlässig die Texte wieder-
gab. Eine Glanzleistung, mit der er selbst Schnell hinter
sich zurücklieb, waren die Einleitungen, die er den beiden,
auch im Sonderdruck herausgegebenen Ausgaben voraus-
schickte. Namentlich die Geschichte der rechtlichen und
politischen Zustände im Teéssin bildet in mancher Hinsicht
ein Gegenstüek zu dem, was Johann Rudolf Rahn in seinen
Kunst- und Wanderstudien in der Schweiz und anderswWo für
die kunstgeschichtliche Erschliebung dieses mit dem Süden
vermäahlten Sorgenkindes der Mutter Helvetia getan hat.
Immerhin eérwies sich auf die Dauer die von manchen Lesern
der Zeitschrift als Belasktung empfundene Herausgabe rein
geschichtlichen Materials als untunlich, wie sie denn auch —
bedauerlicherweiss — von der neuen Scbriftleitung seit

1921 grundsatzlich aufgegeben werden wubte. Heusler be—
wog deshalb auf dem Juristentag zu Basel im Jahre 1894
den Schweizerischen Juristenverein, die Herausgabe éiner

eigenen Sammlung vehweizerischer Rechtsquellen zu unter
nehmen, die ihm im Vérein mit Dugen Huber und Bundes-
richter Soldan anvertraut wurde. Nach einem groß angeleg-
ten Plane sind bis jetzt mit Unterstützung des Bundes vie-
zehn stattliche Bände herausgekommen, die jedoch erst einen
Anfang darstellen. Diess Sammlung hat Heusler viel Freude,
aber auch viel Sorge beréitet, weil es oft schwer hielt, ge
eignete Mitarbeiter zu finden, und weil siem zu langsam
voranschritt. Er hat deshalb Nachträge zu seinen Teéssiner
Quellen trotzdem rubig weiter in der Zéeitschrift heraus-
gegeben, auch darin, bis er niebt mehr konnte, Schnells Vor-
bild getreu.

So war er an sich in seiner Heimat nicht ohnegleichen
und würde, vwenn weiter nichts dazugekommen vwäre, sein
Bild das eines hervorragenden, historisch orientierten schwei-
zerischen, Théorie und Praxis aufs glücklichste miteinander
verbindenden Juristen sein. Und das ist ja gewib, dabß seine
Beédeéutung zu einem guten Teil darin bestand, daß er die
Traditionen, in denen er aufgewachsen war, mehr als zwei
Menschenalter hindurch in mächtig geweiteten Verhältnissen
und gegenüber völlig gewandelten Anschauungen zum Heil
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für seine Vaterstadt und für die Missenschaft zungchst der
Sehweiz uüberlegen gewahrt hat. Kuch Kanu nieht geleugnet
verden, daß bei ihm, dem Frühfertigen, die Entfaltung des
Dberkommeénen die eigentliche Entwieklung überwog, vie
das ja auch ganz begreiflich eéerscheint bei einem Manne,
den weder die Stürme des Lebens in andere Bahnen gedrängt
haben, noch der Zwang, in neuer Umgebung sich menschlich,
beruflich und wissenschaftlich, namentlich auch historisch
zurechtzufinden. Heéusler ist in erster Linie ein leuchtendes
Beispiel dafür, zu velcher Höhe sich aufzuschwingen ver—
mag, wer mit dem Erbe der Väter und denm von Gott
verlehenen Gaben treu und weise hauszuhalten und seinen
Posten zu behaupten versteht, mmitten einer Zeit, die vor
allem und weithin sichtbar Beispiele vom Gegenteil Heéfert,
eine Erscheinung, die es verdient, als solche herausgehoben
und für die Nachwelt festgebalten zu werden.

Doch er war mehr. Das aber dank der Berührung mit
dem deéutschen Géist, und weil er es fertigbrachte, über

die Schweiz hinaus zu gesamtdeutscherGröbe sich empor-
zuarbeiten.

Freilich nicht so sebhr als Prozessualist. Zwar hatte er
allen Grund, auf seine zivilprozessualen Arbéiten stolz zu
sein, insbesondére auf die 1879 im Srechiy für ziiüstische
Praxis erschienene Studie über die Grundlagen deés Beweéis-
rechts, ein wahres Rabinettstück allseitiger und éleganter
Beéhandlung eéines zentralen prozebréchtlichen Problems. Aber

freilieh mehr nur mit dem Stolze, den ein Vater für die
jenigen seiner Kinder hat, deren besondere Vorzüge er von
anderen, einige wenige Einsichtige aussenommen, vniehbt nach
Gebühr anerkannt findet. Heuslers Produktion auf dem
Gebiete des Prozebrechtes war eben für eéine vachbaltige
WMirkung doch zu spärlich. Und vor allem var in der
Folgezeit zwischen ihm, der in seinem Basel weiter im Geiste
des gemeinrechtlichen Prozesses dachte und praktizierte, und
2wischen der deutschen Juristenschaft, die fortan in dem

neuen Reichszivilprozeb aufging, kein rechter Kontakt mehr
vorhanden. Es fehlte ihbm da eéin gröberer Resonanzboden,

Anders im deutschen Recht. Hier hat es Heusler zu
anerkannter Meisterschaft gebracht; als Germanist, in dem



auch die germanistische Richtung in der schweéizerischen
Rechtsgeschichte den Gipfelpunkt erklomm, hat er das Höchste
erreicht.

An sich würde hierbei niecht blob seine Deutsche Ver—
fassungsgeschichte in Betracht Kommen, sondern aueh die
Schweizerische. Doch ich schalte sie, wie überhaupt das
Alterswerk des Meisters mit wenigen, noch zu erwähnenden
Ausnabmen, mit vollem Bedacht aus. Heéusler hatte an dié

anderthalb Jahrzehnte hindurch zu wissenschaftlicher Pro
dauktion die Feder nieht mehr angesetzt. Natürlieh nieht
deshalb, weil das damals in Basel gewissermaben zum guten
Tone gehörte, wo Jacob Burckhardt, der sieb der Rritik
nieht mehr aussetzen wollte, beharrlieoh schwieg, aber frei—
lich, wie sich nach seinem Tode herausstellte, inzwischen in
aller Stille Werke schuf, die seinen Ruhm, wenn auch viel⸗
leieht nieht gerade bei den Fachgelehrten, noch mehrten.
Heéusler hat zu Burckhardt keine näheren Béziehungen ge—
Labt, var aueh trotz des gemeinschaftlichen Altbaslertums
Io von ihm grundverschieden. Ihn beseelte damals mebr
ein gewisser Widerwille gegen lterarische Verprodubtion,
insbesondere auen dureh Ubéralterte, riet er doch selbet un
Jungen dringend, mit Maß und nur in Abständen mit Ver—
ötffentlichungen hervorzutreten, da die Leserschaft auch der
besten Arbeiten, wenn sie zu rasch aufeinander folgten,
überdrũssig — Der wahre Grund seines Schweigens
war freilich seine Inanspruchnabme durch die im Vorstehen-
den angedeuteten Amts- und übrigen Verpflichtungen, wozu,
wie es in éiner Stadt wie Basel und für einen Mann von
seiner Stellung und seinem Ansehen sich von selbet versteht,
noceh so manches andere im Dienste der Gemeéinnützigkeit
und sonst kKam. Aber als er dann um die Jahrhundertwende
von der Politik sich ganz zurückzog, das Delagoabaischieds
gericht loswurde und auch kein Gutachten mehr übérnabm,
gewann er vieder mehr Mube zu rein gelehrter Tatigkeit
und stellte sieh ihm gewissermahen als Johannistrieb auek
dis Lust zur Schriftstellerei wiedeéer ein. Der Auftrag, an-

lablieb der Jahbrhundertfeierder Aufnahme Basels in die
Sehweizer Bidgenossenschaft bei dem Festakte der Dniver-
sitãt in der Martinskirche darüber die Rede zu halten, und

3
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der grobe Erfolg, den er bei seinen Hörern und Lesern durch
diese nach Korm und Inhalt vollendete Leistung érzielte,
ermutigten ihn.

So schuf er zunächst in seinem siebzigsten Lebensjahre

eine 1905 im Druck ausgegebene kurzgefabte Deutsche Ver—
fassungsgeschichte. Sie brachte in der Hauptsache das, was
er seinen Zuhörern in der Vorlesung über Deutsche Réchts-
geschichte bisher geboten hatte und weiter bot. Gedanken-
tief und anschaulich, durchaus selbständig in der Auffassung
und voll Leben, ist sie ein échter Heusler und bedeutet sie
für den Leser einen wahren Genub, für den Sachkenner,
der sie mit Kritik aufzunehmen verstebt, einen reichen Ge—
winn. Mie schon das Motto aus Quinctilian: Est enim historia
proxima poetis et quodammodo carmen solutum eét scribitur
ad narrandum non ad probandum andeutet, will sie vor

allem éin „Erzähl“buch sein, vom Verfasser geschrieben
zunächst sieh selber, aber auch anderen zur Freude. Es
geht etwas vom Geiste Justus Mösers durch sie, den ja auch
gleich dessen Landsmann Carl Stüve, Héusler von jeher
besonders geschätzt hat. Uberhaupt hat das Buch étwas
Retrospektives an sich und deshalb die seitherige Forschung
kaum béeinfluht, anders als etwa Brunners Grundrib, der,
schon ehe eéer selbsſtändig erschien, darum, weil er soeben
von seinem Verfasser neu Errungenes oder aus den Errungen-
schaften anderer dem Geésamtbilde selbständig Eingefügtes
brachte, Jahrzebnte hindurch die Méeiteérarbeit teils stützte,
teils anregte. Daß Heusler, dem bei dieser Aufgabe eben
unmittelbareQuéllenkenntnis nur für einzelne Teile zu Gebot

stehen konnte, die neuere Literatur nicht so verfolgt hatte
und beherrschte, wie es für diesen Zweck erforderlich ge—
wesen wäre, und daß er darum auch Véraltetes und Unbhalt-
bares brachte, kKam dazu. Nur so erklärt es sich, daß er
in seiner genialen Art das Opfer gerade eines damals aller-
neuesten wurde, des Phantasten Karl Rübel mit seinen

frünkischen „Militärkolonien“ und seinem nach dem Muster
der RKgl. Preubischen Generalkommissionen und Spezialkom-
missare erdichteten fränkischen,Markscheidertum“, Aufstellun-
gen, die allerdings bei Heusler mehr Sinn und Verstand als
bei ihrem Urheber bekamen, dabei aber weder quellenmäbi-
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ger noch wahrscheinlicher wurden. Es ist das um so lebhafter
zu bedauern, als Heusler die einschlägigen Kapitel schon
zuvor woblgelungen zu Papier gebracht und erst nachträg-
lieb auf den eben erschienenen Rübel umgearbeitet hatte,
und als er von dem weisen Entschlusse, sein Buch noch zu-
rũuckzuhalten, nur durch die gutgemeinte Ubeéreile seines auf

diesem Gebiete längst nicht mehr sachkundigen Freundes
Karl Binding war abgebracht worden, der ihbm bei éinem
Besuche das Manuskript abnahm, um es in Leipzig in den
Druck zu geben. Heusler, der sonst, namentlich in seinem
engeren Bereiche so Rritische, wollte, obschon sein Versuch,
dureh eéinen aus eigenen Mitteln ausgeschriebenen Preis zu
einer Erhärtung der Rübelschen Theéorie speéziell für die
schweizerischen Lande den Anstob zu geben, scheéiterteé, es
auch später nicht wahr haben, daß er sieh habe irreführen
lassen. Immerhin stand er von éeinem noch 1920 unter-
nommenen Versuche, die Deutsche Verfassungsgeschichte in
doppeltem Umfange unter gründlicher Auseinandersetzung
mit gewissen Ansichten anderer, z. B. auch Brunners und
Richard Schröders, neu aufzulegen, im Frühjahr 1921, noch
ehe seine Kräfte völlig versagten, wenn auchvidervillig,
ab. Er mochte einsehen, daß dadurch zum mindesten der
Charakter des Buches geändert und seine künstlerische Wir-
kung beéeinträchtigt würde.

Zu dem vielleicht persönlichsten Erzeugnis seines Geistes
setete Heusler ein Jabrdutzend später die Feder an: zu
seiner Geschichte der Stadt Basel. Sie ist, angesichts seines

eigenen früheren Werkes und des monumentalen neuen
Rudolf WMackernagels, von denen freilich jenes grundsätz-
lich, dieses vorerst tatsächlich nicht über das Spätwittelalter
herabging, natürlich vollends nicht als streng wissenschaft-
liche Leistung gedacht, will vielmehr durech éine Darstellung
in groben Zügen zum Leser den Geist reden lassen, der
aus Basels reicher Vergangenbeit spricht, und den Héusler
wie Kein anderer nicht blob erfaht hatte, sondern gleichsam
in seiner Person verkörperte, Das Buch, das auf so frucht-

baren Boden fiel, daß es, als es Ende 1917 erschien, sofort
vergriffen war und binnen wenigen Monaten noch zweimal
neu aufgélegt werden mubte, sollte gewissermaben Lebens-

3*
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erinnerungen érsetzen, von denen, wenn ich recht berichtet
bin, Heusler nur Anfänge zu schreiben sich entschlieben
Konnteé, und es sollte die Liéebe der Basler sowie das Ver-
ständnis für ihr Gemeinwesen dadurch mehren, daß es ihnen
die Summe dessen vermittelte, was die Geschichte und das
Leben in ihr den Verfasser am Spätabend eines Daseins
lehrte, das sich im Dienste dieser Stadt verzehrt hatte.

Ein patriotisches Vermächtnis stellt endlieh auch die
Schweizerische Verfassungsgeschichte dar, die gar erst 1920 er-
schien. Als Heusler zunächst von dem Appellationsgerichtsprä-
sidium sich entlastet und dann, 191413, die ordentliche Professur
des deutschen Réchtes endgültig an den allerdings binnen
kurzem nach Frankfurt wieder wegberufenen Hans Planit-
abgegeben hatte, arbeitete er noch mit einundachtzig Jahren
für Hörer aller Pakultäten eine neue Vorlesung über Schwei-
zerische Verfassungsgeschichte aus, die or im Winter 1915,16
und in dem darauf folgenden Sommer hielt. Nach Abschlub
des Basel gewidmeten Buches revidierte er sie und Heb sie
jenem auf dem Fubé nachfolgen. Die furchtbaren Ereig-
nisse des Meltkrieges und des Zusammenbruchs der Mittel-

mãchte sowie die gefahrdrohende Lage, in die dis Schwei
durch den Wegfall des europaischen GIeichgewichts versetet
wurde, Heben ihm offenbar einen der Geschichte entnomme-
nen und auf sie gestützten Appell auch an das Schweizer-
volk oder doch an die Kreise der Gebildeten in ihm als an ge—
zeigt erscheinen, der es dazu aufrufen sollte, den Ereiheits-
sinn und die Tüchtigkeit der Väter auoh in der Gegenwart
zu bewähren. Zugleieh mochte er sich seine Darstellung
als eine Ergänzung des der ganzen Geschichte des Vater-
lands gewidmeêten Meisterwerks von Johannes Dierauer nach
der verfassungsgeschichtlichen Seite hin und als eine solche
zu seiner eigenen Deutschen Verfassungsgeschichte denken.

Es hat einen ahnlichen rückschauenden Charakter wie diese
und arbeitet, viewobl eérst jetzt zur Niederschrift gebracht,
wesentlieh mit der während der vorangegangenen Jahrzehnte
bei anderer Gelegenheit und für andere Zwecke erworbenen
Quellen⸗ und Literaturkenntnis, die allerdings naturgemab
hier weiter reicbt und tiefer geht als dort, wenn auch be—
greiflcherweise nieht so weit wie für Basel in der darum
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aueh ursprünglicheren und packenderen Geschichte dieser

Stadt und vollenäs nicht so weit wie in den Spezialarbeiten,

die Heusler nicht blob in dem hinterlassenen Neujahrsblatt

uber Basels Gerichtswesen im Mittelalter bekundete, sondern

auch in dem 1910 in der Festschrift zum fünfthalbhundert-

juhrigen Beſtehen der Universität erschienenen Beitras: Aus

der Basler Rechtsphege durch füntf Jahrhunderte sowie in

einer als Festgabe zu dem dann doch niecht abgebaltenen

Schweizerischen Juristentazg von 1915 gedachten und

deshalb viebt in den Buchhandel gekommenen, freilich

étwas gewagten Studie über WMeéidhube und Handgemal.

I der Volaft und um seiner selbst willen geschaffen würde

das Bueh, in einigen Teilen übrigens der wissenschaftlche

Ertrag von Vorträgen, die Heéusler im Laufe der Jahre

nach Basler Brauch zugunsten der Bibliotheßk in der Aula

gehalten hatte, icherlieh anders aussehen und die Forschung

anz anders anregen, als es dies voraussichtlieh so tun wird.

Feusler selbst wollte bescheiden sein Merk nicht als streng

vissenschaftliche Leistung gewertet wissen. Man braucht

das freiliek nieht wörtließ zu nebmen. Schon darin lHegt

in visgenschaftlehes Verdienst, daß der Verfasser zum

Eestenmal nicht blob die Bundes-, sondern auch die Länder-,

Städtes und Rantonalverfassungsgeschichte in éeiner Dar—

stellung vereinigte. Bietet er auch dabei im Einzelnen dem

Keénnet nur bier und da Neéues, ja bleibt er auch darin da

und dort hinter der bisherigen Forschung zurück, so fördert

er sie doeb an andeéren Stellen, z. B. hinsichtlieh der Rechts-

natur der alten Bünde vieder und wird namentlich dem

niehtsehweizerischen Fachgenossen das Ganze schon als Zu-

ammenfassung und zur érsten Orientierung nützlich sein.

Dazu komut die glücklche Komposition, namentliech auch

die gleichmäbige Behandlung der eéerhebenden Peériode des

Aufstiegs und der den Vaterlandsfreund und so auch den

vVoerfasser bedrückenden langen des Stillstandes und AMb-—

Stiegs. Zumal auf seine originelle Art, die Dinge zu sehen

und anzupacken, konnte sich Heusler auch jetzt noch etwas

zuguté tun; selbst éein in der Vollkraft Stehender hätte ihm

das nieht so leieht nachgemacht. Und eéein eérstauntiches

Denbmal seiner bis ins höchste Greisenalter ungeschwächten
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Geistesfrische bleibt das Buch. Die Bundesregierung hat
wohl daran getan, es den Empfängern zu Nutz? und dem

Altmeéeister zur Ebr jedem Mitglied der Bundesversammlung
auf den Tisch zu legen.

Für die Meisterschaft Heuslers im deutschen Recht und
seine Wirkung auf die deutsche und überhaupt die historische
Rechtswissenschaft Kommen jedoch, wie schon angedeutet,

die Merke seiner besten Jahre und nur sie in Béetracht.
Mit ihpen stellte er sich in die vorderste Reihe jenes Helden-
geschlechts von Germanisten, das in edlem WMéttstreit unter
sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts siegreich
von Erfolg zu Erfolg schritt. Es kann an dieser Stelle nicht

meine Aufgabe sein, seine hieher gehörigen Arbeiten des
näheren zu charaktérisieren. Sie sindd als die eines unserer
reohtshistorischen Klassiker unter uns in jedes Hand und,
vas mehr bedeutet, eines jeden geistiger Besitz Nur einige
Bemerkungen seien mir gestattet, die, wie diése ganzen Aus-
führungen, vielleicht dazu beitragen kKönnen, daß sie in ihrer

Eigenart und Bedeutung noch besser verstanden werden. Im
Wesentlichen auf drei Leistungen wird wohl allezeit der
Rubm Heuslers als deutscher Rechtsbistoriker beruhen:

Seine ersten Grobtaten galten der Stadtverfassungs-
geschichte. Von der Verfassungsgeschichte Basels im Mittel-
alter war schon die Rede. Sie gehört hiehber, trotzdem sie
sich auf eine noch dazu heute schweizerische Stadt be—
schränkt. Denn sie behandelt Basel in seiner Période als
deutsche Bischofs- und später Fréeistadt und in seiner Bigen-

schaft als bedeutsames Beispiel dieses Städtetypus. Wenn
Gustav Schmoller seinerzeit Heuslers Buch darüber als die
beste deutsche Stadtgeschichte bezeichnete, so gab er nur
dem allgemeinen Urteil Ausdruck. Der Verfasser beherrschte
das ihm zugängliche Material ebenso sicher wie alle für
dessen Béarbeitung in Betracht Kommenden Gesichtspunkte

und gab in sicheren und Klaren Länien ein restlos verständ-
Lehes und einleuchtendes Bild der Entwickelung. Mas an
dem Buche im Vergleich mit späteren so wohltuend berührt,
ist, dah es nicht oder wenigstens nicht offensichtlich oder
gar vordringlich mit einer Theorie operiert. Die éigentliche
Zeit der Stadtrechtstheorie kam allerdings erst später. Da
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hat ihr denn auch Heusler seinen Tribut gezollt, indem er

1872 wit eéiner Schrift über den Ursprung der deutschen

Stadtverfassung hervortrat. EKigentlich als eine kritische

Auseinandersetzung mit den éinander geégenübergeétretenen

Ansichten über dies Problem im Anschlub an Georg Ludwig

v. Maurers Geschichte der deutschen Stadtverfassung gedacht,

hatte es sieh dem Verfasser zu einer Gesamterörterung der

einschlägigen Fragen erweitert. Weder den römischen Ur-

sprung noch die Herleitung aus dem Hofrecht oder aus

der NMarkverfassung lieb ergelten. Von der öffentlichen

fränkischen Verfassung ausgehend und sein Augenmerk fast

nur auf die rheinischen Bischofsstädte richtend, trat er mit

Arnold für die entscheidende Bedeéutung der sog. Ottonischen,

der Hochgerichtsprivilegien, aber auch des altfreien Plements

ein, baute jedoch seines Freundes Ergebnisse in bemerkens-

werter Méeise selbständig aus und berichtigte sie, nament-

lich in bezug auf die Entwicklung des städtischen Nieder-

gérichts. So hat seine Schrift in der Stadtrechtsdiskussion

langeé éine grobe Rolle gespielt und fast eéinen stärkeren

EFinflubh ausgéübt als das vorangegangene grundlegende Buch;

die alte Erfahrung, dah man gemeéeinhin lieber über Kunst-

theorie spricht, als das Kunstwerk selbst auf sieh virken zu

lassen, bewahrheitete sieh auch hier. Heusler hat später, ja

noch in seinem nachgelassenen Neujahrsblatt, Sohms Markt-

eorie veitgehende Zugeständnisse gemacht. Dab er sich

auf éine übrigens inzwischen auch stark zurückgetretene

Lehre éinlieb, die den Ursprung der deutschen Stadtver-

fassung schlieblich auf eine Fiktion zurückführt und wobl

die uübelste Vergewaltigung darstellt, die je von juristischer

Seite dem geschichtlichen Leben ist angetan worden, erklärt

sich nur daraus, daß er, als sie aufßkam, schon längst die

Forschung auf diesem Gebiete aufgegeben hatte, und daß

és ihm für die Zeit, wo für sein Basel wie für die anderen

Bischofsstädte die unmittelbaren, urkundlichen Quellen fast

ganz fehlten, in erster Linie auf Anschaulichkeit ankam.

VDr mubte éin Bild haben und weitergeben Können, selbst

um den Preéis, dab es nicht stimmte.

Gleichfalls in der Hauptsache nur noch wissenschafts-

geschiehtliche Bedeutung, diese aber in ganz hervorragendem
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Mabe besitzt sein ebenfalls 1872 erschienenes Buch über die
Gewere. Es war ein Ereignis. Mit ihm beétrat Heusler das
Geobiet der Privatrechtsgeschichte. Es ging an gegen Wilhelm
EPduard Albrechts berühmtes Buch über denselben Gegenstand,
von dem Heusler freilich zu sagen pflegte, es sei nur so viei
zitiert und gefeiert worden, weil niemand es verstanden
habe, und unternahm es, dessen „rätselhaften Zauber und
geheimnisvolle Macht“ zu brechen, die es seit seinem Er-
scheinen im Jahre 1828 als erste völlig originelle deutschprivat
rechtsgeschichtlicheMonographie ausgeübt hatte. Und wvar
zunuchst dureh eine gewaltige Prweiterung des Untersuchungs-
feldes: Heuslers Bueh gehört zu den Urstlingen derer, die
auher mit dem Rechte des deutschen Mittelalters, nament-
lieh der Reéchtsspiegel und etya noech mit den Volks—
rechten und Rapitularien, auch mit den Tochterrechten des
germanischen Rechts, mit dem französischen, normannisch-
englischen, langobardisch-italienischen, ja westgotisch-Spani
schen, vor allem unter ausgiebiger Heranziehung der Urkunden
arbeiten; was die Quellensammlung und grundlegung anlangt,
ist es denn auch bis heute nicht überholt und wird es woutl
auf lange hinaus um so mehr mabgeébend bleiben, als schon
goraume Zeit vor der gegenvärtigen Notlage der Wissen-
schaft überhaupt und der rechtsbistorischen im besonderen
das Interesse an der Geéweéerefrage merklieh eérlahmt var.
Weiter durch eine mehr historische Behandlung im Gégen-
satz zu dem „künstlerisch gestalteten Systeme Albréchts“.
Und endlich in seiner von der Natur ihm beschiedenen und
dureh seine stark romanistische Ausbildung verschärften Weise
mit unerbittlicher Logik und mit eindringlichem, nuüchternen,
alle germanistische Mystik verscheuchenden Verstande. Dem
entsprach aueh das Ergebnis: Eine grobhe Rlärung war
herbeigeführt, in der Kritik und in der Interpretation deér
einzelnen Belege das Beste geleistet. Aber die Lösung,
die Gewere sei im Grunde genommen nur éin „uristischer

Besita*“, allerdings von deutscher Art, konnte auf die Dauer
nicht befrisdigen und hat viehbt befriedigt, so wenig wie das
Ergebnis einer das Jahr zuvor, 1871, als Basler Homéyer-
Festschrift vorausgeschickten über die
Besehrankung der Eigentumsverfolgung bei Fahrhabe und
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iur Motiv im deutschen Recht. Heusler hat freilich an beidem

in seinem Hauptwerke festgehalten, vur dab er bezüglich

der Gewere durcb Leugnung der Möglichkeit mehrfacher

Gewere an derselben Sache noch weiter vom wahren Wésen

und Reécht der Gewere abrückte. So ist denn auf diesem

Gebiete 1894 Dugen Huber in seiner bekannten Schrift

über die Gewere im deéutschen Sachenrecht unzweifelhaft

über Heusler hinaus und der Mahrheit näher gekommen,

eht wan genauer zu 2z. T. dadurch, daß er und mitmn

die herrschende Lehre Albreécht vieder mehr géerecht wurden,

Ohne Heuslers reinigende Rritik und dokumentarische Fun-

damentierung wäre aber dieser Portschritt niemals erzielt

worden.

Und nun das Merk, das Heuslers Ruhm für alle Zeiten

begrunden sollte, die Institutionen des Deutschen Privatrechts!

ueh das kein Néeuland. Und auch da keine neuen, anderen

Mttel, als die dureh reichliche Urkundenbenutzung seit ge—

raumor Zeéit vertiefte historische Behandlungsweise.

Oder sollte etwa in der Beschränkung auf das mittel-

alterliche Recht, auf das deutsche Recht in seiner Hoch-

blũto, eine nicht pur bexubte, sondern sogar programmatische

Abweéichung von der bis dahin, aber auch seither üblichen

Behandlungsweiss des Gégenstandes Hegen? Beéei éinem

Schweizerischen Verfasser fällt sie zunächst besonders auf,

da bekanntlieh in der Schweiz, allerdings gerade mit Aus-

nahme von Basel und éinigen andéren Randgebieten, die

reindeutsche Privatrechtsentwieklung nieht dureh die Rezeption

gestört, geschweige denn unterbrochen vorden ist. Doch

ben im Schweizertum Heuslers und in seiner früher ge—

ehilderten Art kudet jene Beschränkung ihre Erklärung-

Man stand privatrechtlich, zumal da, vo es noen nmeht zur

RKodißkation gekommen war, gewissermaben noch mitten in

der Dntwieklung drin, also dem nachmittelalterlichen Stoffe

noch nieht als einem historischen und für die geschichtliche

Vlersuchung géeigneten Gegenstand gegenüber. Auf der

andéren Seite ragten ausgesprochen feudale Einrichtungen

die das Lébhensprivatrecht, das Recht des Adels, insbesondere

des hohen, und, trotz gewisser luzernischer und anderer ähn-

Hcher Gebilde, das Recht des Familienfideikommisses hier

⸗
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nicht in die Gegenvwart hinein und zwangennicht zur Be—
schãftigung mit ihnen. Heusler aber, der für die Behandlung
solcher Dinge weder in der Vorlesung noch bei der sehwet
zerischen Leserschaft Anklang gefunden hätte und, schon
weil ihm dafür die eigene Anschauung fehlte, wohl auch
selbst wenig Lust verspüren mochte, sich damit eingehender
zu beschäftigen, z2og es, wie wir sahen, überhaupt vor, das
geltende Recht im Géricht anzuwenden und die Theorie, die
Grundgedanken — und auf sie Kam es ihm jaallein an,
wie schon die Überschrift Institutionen lehrt — aus den
einfacheren und kräftigeren Gebilden derVergangenbeit
herauszuholen. So ist er von seinem Standpunkt aus ganz
von selbst und ohne die Meinung, damit das einzig Richtige
getroffen zu haben, darauf gekommen, ein System des mittel-
alterlichen deutschen Privatrechts zu geben. Dafür hat er
keine Mühe gescheut und, vie in seiner Gewere, die Quellen
überallher geholt, freilieh unter gewisser, nach dem oben
Dargelegten aber auch sachlich woblgerechtfertigter Bevor-
zugung des Materials, das ihm seine engere Heimat an die
Hand gab, sodatß sein Buch bis zu einem gewissen Grade
ein Deutsches Privatrecht mit schweizerischem Geépräge
wurde

Das System aber, das er nun, nicht eingéengt durch
die Rucksicht aufspatere, halb deutsch- halb römischrechtliche
Gebilde, errichten konnte, hatte einen nicht weniger originell-
persõnlichen, kKeineswegs Allgemeingültigkeit beanspruchenden
Gharakter. Aufgébaut auf die ziemlich willkürlieh heraus—
gegriffenen, für so weittragende Schlüsse kaum tragfahigen
Glossae Matr. 16 und Vatic. 64 z2um langobardischen Edittt
mundium id est dominium, entwickelte es die ursprüngliche
Einheit aller Gewalt und ihre spätere Scheidung in Munt,
Gewalt über Personen, und in Gewere, Gewalt über Sachen,
um dann darauf alles MWeéeitere aufzubauen.

Ieh Kann auf die Durchtührung im Einzelnen, überhaupt
auf Einzelnes natürlieh nieht eingeben. Darauf aber möchte
ieh aufmerksam machen, daß Heéusler nicht rein historisch
vorgeht. Sein Rationalismus tritt auch da übérall zutage.
Er überlegt erst, wie wohl mit Mitteln des Rechts ein be
stimmter Zweck am besten erreicht, wie eine Linrichtung

*
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mit Aussicht auf praktische Verwendbarkeit getrofften werden

Lönnte. Dann ßndet er regelmäbig, die Römer hätten eine

entsprechende Lösung gefunden und, fast ebenso regelmabig,

die Deutschen mutatis mutandis es auch nicht viel anders

gemacht. Kéin Munder, daß Rudolph v Mering, daß die

Romanisten und überhaupt die nicht germanistischen Juristen

auf Heuslers Buch ganz besonders einschlugen, daß es ihnen

ganz besonders einging. Kein Munder, daß er in gewissen

Materien, z. B. hinsichtlich der juristischen Personen und der

Geéwore, vom römischen Recht nicht recht loskam. Man mib-

verstehe mich nieht! Er hat nicht bewubt romanisiert wie

Carl Friedri ch von Gerber, war sogar nicht einmal mehr so

Stark romanistisch angehaucht wie gewisse ältere Misch-

juristen oder auch nur von seinen Zeitgenossen etwa Paul

Taband. Dazu stak er zu sehr im deutschrechtlichen Stoftf

und var er zu sebr Historiker. Aber eéine gewisse für die

DTrbeontnis des deutschen Rechts und seine Beleuchtung zu-

dachst ganz heilsame, in dem Untersuchungsstoffe aber doch

nicht ganz begründete und ihm angémessene Schärfe war

ihm eigen.

Velleicht spielt da auch mit, daß er allzu geneigt war,

im Einfachsten ubedingt auch das BRichtige zu sehen. Dazu

Fam seine starke Binbildungskraft und sein trotz aller auberen

Bedachtigkeit rasches Urteil. Hatte er ein paar Belege bei⸗

amwen, o ſtellte sich hm wie von selbst eine Vorstellung

davon ein, vie ées gewésen sei und vernünttigerweise habe

gewesen sein müſssen. Hatte er anders gearbeitet, so hätte

& bei der gewaltigen Béelastung, die in den entscheidenden

Jahren und Jahrzehnten auf ihm lag, gar nicht das schaffen

können, was ér schuf. Er var eben niebht reiner Gelehrter

im gewöhnlichen Sinne. Auch nicht innexlieh. Niecht als ob

ées Am an Ausdauer und Geduld gefehblt hätte. Die hat er

vahrlieh in bewunderungswürdigem Mabe besessen. Aber

ihm eignete nieht die versonnene Art, die sich in den Stoff

vergräbt, ohne sieh vorher darüber Rechenschaft zu geben,

vohin das führen werde. Endlos einer Frage nachzugehen

und ſsie nachzuprüfen, war nicht sein Vall.

Darum hat er durchaus nicht immer das letzte Mort

gesprochen, auch nieht in dem beschränkten Sinn, in dem
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man überhaupt in der Wissenschaft von endgültigen Lösungen
sprechen Kann. So kam es 2z. B. dab kurz, nachdem er mit

den Schenkungen auf Lebenszeit niehts anzufangen gewubt
hatte, Brunner die grobe Entdeckung der germanischen
Zweckschenkung machte. Im Gespräch mit wir meinte er

einmal, das hätte er auch gekonnt, wenn erso viel Zeit wie
jener auf die wissenschaftliche Arbeit hätte verwenden können,

übersah aber dabei, dab es doch nicht nur daran lag, sondern
an éiner ganz verschiedenen Arbeits- und Betrachtungsweise.

An schönen überraschenden Entdeckungen gelang ihm

übrigens auch so noch genug. Dabß eine, auf die eér sich
besonders viel zugut tat, die Zurückführung der rechten
Gewere auf die fränkische missio in bannum, ihm von Sohm,
dem er sein Manuskript geliehen, ohne jede böse Absicht,
aber in etwas grobartiger Nichtachtung von Heuslers geistigem

AEigentum in dem berühmten Eingangsaufsatz zu unserer Zeit-
schrift über fränkisches Recht und römisches Recht vorweg-
genommen wurde und nun unter Sohms Namen ging und
allgemeine Anerkennung fand, schmerzte ihn zeitlebens, wenn

er es auch dem Ereunde nicht nachtrug. Es wurden ihm ja
auch noch genug andere Lorbeéeèren zuteil.

Fréilich weniger da, wo es sich leise und unvoreinge-
nommen éinzufüblen galt, als wo mit ITutuition und Genie
auszukommen war. Da leistete er das Gröbßte, da tat es
ihm kaum eéiner gleich. Nawmentleb in der Erfassung des
alten Rechts als eines lebendigen Mechanismus. Bei ihm ist

alles in Bewegung, atmet alles Leben, Das Buch ist eben
er selbst. Wie er Stellung zu nehmen zwang, so 2zvingt
sein Werk förmlich den Leser zum Denken. Er fragte mich
einmal, was ich von seinen Institutionen halte. Teh antworteteé
u. a., dab, wenn mir im Kopfe nichts vachsen wolle, ichdann
zu seinem Buché griffe und binnen einer halben Stunde in
der Zustimmung oder noch öfter im Miderspruch zu ihm

voller Ideen sei. Er meinte, das sei die schönste Aner-
kennung, die er sich wünschen könne. Denn anzuregen
und den Leser aufzurütteln, das sei das Beste, was ein Buch
leiston könne.

Viel tat dazu die Form. In Heusler steckte ein Künstler,
Schon die einfachen, wohblgebauten Sätze verraten, daß
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er die Musik liebte, allerdings nur die klassische, namentlieh

Bach und Mozart; in jüngeren Jakren hatte er in Berlin im

Sternschen, in Basel im dortigen Gésangverein, déssen Prä—

sident er pater war, und im Männerchor Liedertafel, den

er sogar begründen halt, mitgesungen, auch woblKontrabab

gespielt und auberdem LKlavier „yon seinen Jugendjahren

An bis ins Greisenalter“. Schon auf der Schule hatte er

ich im Zeichnen ausgezeichnet und später sogar éinmal

daran gedacht, Kupferstecher zu werden. „Als hoher

Fünfeiger lernte er das Aquarellieren dazu.“ Aber er

machte kein Aufhebens damit, nur die Allernächsten wubten,

wenigstens in späterer Zeit, davon. Dagegen das Buch als

Runstwerk, das strebte er offen an und forderte er vicht

blob von den anderen, sondêrn in erster Linie von sich

selbst. Es ist ihm ja auch so wundervoll gelungen. Man

sehe 2z. B. von den Institutionen gleich das erste Rapitel

daraufhbin an; wer das in Ruhe auf sich hat wirken lassen,

der wird es nicht so leieht wieder vergessen. Und vor

allem: er wird weiter lesen.

Er packt in seiner Art Mmien vie Bike von Bepgow

in ſseinem Sachsenspiegel, mit dem er, ins Neuzeitliche über-

setet, überhaupt so manches gemein hat, die praktische und

die ——— Ader, die Anschaulichkeit, die Liobe zu

dem Recht, das „von alters an uns gebracht haben unsere

guten Vorfahren?“, ja die Ehrfurcht vor und eine fast religiöse

Andacht zu hm, und dann doch wieder eine gewisse geniale

Geéwaltsamkeit und last not least den biblischen Einschlag,

der jenen Gott das Recht sein und immer wieder die HI. Schrift

heérapziehen, diesen die Dnergründlichkeit des schöpferischen

Gedankens im Reécht mit dem Morté erklären läßt: „Was

der moderne Dichter ausgesprochen hat, daß ins Innere der

Natur Kkein eêrschaffener Geéist dringt, ist schon im grauen

Altertum ungleich tiefsinniger in dem Gefühle des gröbten

Gesoetagebers aller Zeiten ausgedrückt: Ziehe deine Schuhbe

aus, denn hier ist heiliges Land!“

Mag darum an Einzelnem noch so viel von vonherein

ankechtbar gewesen und, seit das Buch 1885—86 eérschien,

unhaltbar geworden sein, mag es aueh, wie der Verfasser

zu sagen üebte, nur ein ihm von Binding rasch abge—
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wungener eérster Entwurf gewesen sein, ein grober Murk

T nadbleibt das Ganze doch, ein klassisches Werk und

ein Ruhmestitel nicht nur unseres deutschrechtsgeschicht⸗

lUchen, sondern überhaupt unseres rechtswissenschaftlichen

Sehriftkums. Als Ernst Landsberg in seiner Geschichte der

deutschen Rechtswissenschaft in gewisser FHinsicht Gerbers

Leistung zu Merings Geéist des römischen Rechts in Parallele

etzte und ich zu Heusler auberte, ich hätte immoer in seinen

Iustitutionen das germanistische Seitenstück zu dem Meister-

werke des groben Romanisten gesehen, da gestand er mir,

Mering babe sieh ihm gegenüber bei ciner Begegnungselbst in

Reen Sinue ausgedruückt. Und jetzt ist überdies ein Brief

Merings vom 9. August 1885 zutage getreten, in dem dieser

dem gemeinsamen Tübinger Preunde Gustay Hartmann unter

de itelbaren Eindruck des eérsten Bandes der Institu⸗

tionen und mit der Aufforderung zur Weitergabe an Heusler

schrieb: „In diesem Bucheé sehe ieh einen Munsch verwirk-

leht, den ieh mein Leben lang für das deutsche Recht

gehegt habe: eine Behandlung deselben in demselben Sinne,

Ae sie in meinem Geist des R. R. für letzteres versueht

habe, und wenn Du dieht als Anwabhung aufnebmen villst,

so sage ieh: es ist eine meinem Buch völlig ebenbürtige

Leistung. Heusler hat für das déutsche Réecht geleistet, was

jeh für das römische, ich begrübe in seinem Buche eéinen

ZUingsbruder des meinigen.“

Ae Bueb vom Geéeist des deutschen Réchts werden die

Ttitutionen aueh auf die Nachwelt kommen und ihr wit

Resem Geist verkündigen, dab Andréas Heéusler einer seiner

gröbßten Meister war.

Absboleher ſah or sieh schon bald auch von den Zeit⸗

genossen anerkannt. Béreits 1871 erging von Zürieh aus

D ebhreproller Ruf an ihn, 1873 ein zweiter nach Tübingen,

deére an reichsdeutsche Universitäten folgten, zuletet 1887

iner vach Marburg, der, den dann schleblich statt seiner

Pugen Huber, damals gleiohtalls in Basel, annahm,allerdings

nur, um noch vor seinem dortigen Amtsantritt einem weiteren

naeh Halle zu folgen, vo er Fürkte, bis inn die Heimat zur

Abfassung des Sehweizerischen Zivilgesetebuehs auf den Berner

Lehrstubl zurückholte.
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Heusler selbst Konnte sich nicht entschlieben, Basel zu
verlassen. Ihn hielt die Liebe zu seiner Vaterstadt dauernd
fest. Der dem Altbaslertum nicht blob geläufigen, sondern,
schon wegen des starken Familienzusammenhbangs geradezu
selbsſtvyerständlichen Anschauung: Extra Basileam nulla salus
gab er für sieb einmal den Ausdruck: „Drauben vwär' ich
ein Fachgelehrter geworden, hier wurde ich ein Mensch.“
Anderes kam bhinzu. So wohbl die Erkenntnis, daß ihm
anderwärts bei all seinen Gaben und seiner übeérragenden
Bedeéutung nicht leicht ein ihm ähnlich zusagender Wirkungs-
Kreis und vor allem nicht wieder eine Stellung würde zuteil
werden, wie er sie in seinem Basel einnahm.

Da war er in seinem weiten Béreéiche unbestritten der
Prste und besab er éein Anschen, von dem man sich, ohne
es miterlebt zu haben, Kaum eine rechte Vorstellung machen
Kkann. Und zwar bei den Kollegen und in den weéeitesten
Kreisen der Bürgerschaft. Wie grob in der Schweiz ein

einheimischer Professor dastehen kann, das hat er selbst
éinmal in einem Artikel angedeutet, in dem er sich 1891
in seiner Zeitschrift gegen den Plan éiner éidgenössischen

Rechtsschule wandte und mit der überlegenen Sachkunde,
aber auch mit all der Schärfe und dem Sarkasmus, die ihm
zu Gébot standen, den Bedrohern der kantonalen Juristen-
fakultäten und damit Universitäten das Handwerk legte.
Für ibnund kür éinige andere traf das dort Gesagte zu.
Noch érinnere ieh mich lebhaft, wie demokratisch mir trotz
glãnzendster, dazu mit Titelnund Orden ausgezeichneter
Erscheinungen die Freiburger Universitätsgesellschaft zu-
nächst erschien nach dem Basel der Andreas Heusler, Jacob

Burckhardt, Ludwig Rütimeéyer.
An der Universität bekleidete Heusler wiederhbolt das

Amt des Deékans seiner Fakultät, 1871 war er Rektor, von

1875 - 1920 Meister der Akademischen Zunft. 1888 verlieh
ihm die Basler Philosophische FPakultät den Ehrendoktor,
1904 wurde er éhrenhalber Doktor der Staatswissenschaften
von Tubingen, 1909 juristischer Phrendoktor von Genf. Unterm
31. Mai 1911 érnannte ihn Wilhbelm E. auf Vorschlag der Preu-
Bischen Akademie derWissenschaften, die ihn 1907 schon ein-
mal prasentiert hatte, an Stelle von Léopold Deßlisle zum
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Auswärtigen Ritter der Friedensklasss des Ordens Pour lé

mérite, 1913 der Schweizerische Juristenverein zum Ehren-
mitglied. Der sinnigen, echt schweizerisch-republikanischen
Ehrung, die ihm der Schweizerische Bundesrat noch in aller-
letzter Zeit wegen und mit seiner Schweizerischen Ver—
fassungsgeschichte bereitete, wurde oben gedacht.

Auch ohne all dies hätten die Basler gewubt, was sie
an ihrem Heusler hatten; in den Ehrungen anläblich seines

fünfundzwanzig⸗ und fünfzigjährigen Professorenjubiläums
bew. seines Rücktritts von der Professur, aber auch beim

siebzigsten Geburtstag, dessen Féier er sich freilich entzog,
beim goldenen Doktorjubilaum und bei andeéren derartigen
Geélegenheiten trat es zutage, noch mehr vielleicht in der
stummén, nach Basler Art mit Kritik untermischten, darum
aber nur um so dauerhafteren Bewunderung, die ihm seine
Mitbürger in steigendem Mabe entgegenbrachten.

Auch wabhrer, treuer Freundschaft erfreute eêr sich, teils
mitLandsleuten, wie Professor Karl Gustav Kônig in Bern und
Professor Henri Carrard in Genf sowie den Bundesrichtern
Joseph Morel und Leo Weéber, teils mit Deutschen, nament-
lieh solchen, die kürzere oder Längere Zeit an der Basler
Universitãt gelehrt hatten, z2. B., um aueh hier nur solche zu
nennen, die nicht schon im Vorstehenden erwähnt wurden, mit
Fridolin Eisele in Freiburg und mit Adolf Wach in Leipeig,
dem einzigen, der ihn überlebt hat.

Damit kommeé ieh zum Schlusse noch auf Heuslers Per—
sõnlichkeit.

Er war auch darin ein echter Basler, dab es ihm auber
auf Oharakter und Uberzeugungstreue namentlieh auf Tntelt-
genz ankam, daß ér also seine Mitmenschen vornebmlich
nach dem Grade ihrer Gescheitheit einschätzte und infolge—

dossen scharf kritisierte. Im allgemeinen durchaus richtig,
sofern nicht seine ausgesprochenen Sympathien und Anti-
pathien die Sicherheit seines Urteils beeinträchtigten. Er
Kannte oben vor allem siech selbst und schonte siech in seiner
unbestechlichen Wahrhaftigkeit dabei niebt. Ist aber der
Spiegel blank, so wird auek das Bild in ihm klar. Namentlich
trübte ihm LEitelkeit den Bliek nicht, die das Haupthindernis
für die riehtige Einschätzung des Nächsten zu sein pflegt.
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Denn er war auch innerliech bescheiden. Zwar besabß
er ein kräftiges Selbstbewubtsein, wünschte auch nicht unter-
schätzt zu sein und war durchaus nicht frei von Ebrgeiz,
sogar gepaart mit einer merkwürdigen, durch zunehmende
Veéreinsamung sich erklärenden Rivalität mit den in den
Mittelpunkten des wissenschaftlichen Lebens und Beètriebes
stehenden und wirkenden alten Arbéeitssgenossen und Freun-
den. Er rieb sich dann wohl an ihnen, gelegentlieh auch
vor der Offentlichkeit, wie z. B. an Brunner wegen des zwei-
ten Bandes von dessen Rechtsgeschichte 1892 in der Deut-
schen Läteraturzeitung in einer Rezension, die weder ganz

berechtigt noch gerade glücklich war und eine zwar ver—
haltene, aberdarxum um so tiefer gehende Verstimmung und
innere Entfremdung zwischen den beiden zur Folge hatte.

Mundlieh konnte er seinem Unmut noch kräftiger Luft
machen. Mitunter freilich blob, um sich selbst über den
eigenen verwundbaren Punkt hinwegzubringen, wie er auch
wohl den einen oder andern hart anlieb, lediglich um ihn
sich vom Leibe zu halten oder loszuwerden. 80 innerlich
fkein und so herzensgut er in MWabrheit war, so entzückend
gütig und aufmerksam er sein konnte, wenn er jemanden
schätzte oder auch nur mochte, so kantig und ungeschlacht
gab er sich in andern Fällen. Es ging ihm damit ähntich
vwie mit seinem Raisonnieren. Er schimpfte viel und über
viel, aber nicht vur aus Mibstimmung oder Upzufriedenheit,
sondern auch aus Angéewohnheit, ja sogar aus einem gewissen
Behagen. Mer ihn genauer kannte, kKonnte aus dem Ton
seines Polterns schlieben, wie es mit ihm stand. Hatte er
gar nichts zu kritisieren oder zu Klagen, so war sicher irgend
etwas niecht in Ordnung. Dabei war er alles andere als
griesgrämig. Im selben Moment blitzten seine Augen hell
auf und lachte er fröhlich los, steckte seinen Schweizer

Stumpen wieder an, den er schon aus Sparsamkeit fast aus-
schlieblich rauchte, aber oft ausgehen Heb, machte eine bos
hafte Bemerkung, entwickelte einen flotten Einfall oder eine
feine Beobachtung, wenn nicht gar eine seiner wissenschaftlichen

TLieblingsideen, auf die er immer wieder zurückkam, und die
er unentwegt, durch Einwürfe selten und fast nie auf die
Daueèr beirrt, weiter verfolgte.

4
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Rechthabeérisch war er freilich nicht, auch alles andere
als schwerfällig, aber zäh und bedächtig. Letzteres auch
in der ganzen Art, wie er sich gab und bewegte, nicht zu—
letzt, wie er sprach. Z. T. war ihm das wohl angeboren,
Aber man hatte den Lindruck, daß er diese Bedächtigkeit
bewubt steigerte als Gegengewicht gegen seine Leidenschaft-
lichkeit. Denn er hatte von Natur viel Temperament. Er
Konnte mit Inbrunst lieben, aber auch hassen und, nament-
lich in früheren Jahren, seinen Gefühlen heftis Ausdruck geben,

Ehrlich war er bemüht, über all diese Hemmnisse hin-
wegzukbommen. Dazu verhbalf ihm schon sein überragender
Verstand. Dr var ausnehmend klug, aber nieht von doer
vorsichtig-Kleinlichen oder gar unaufrichtigen Art vie andeére,
Dazu war er viel zu offen, 2u unerschrocken und zu unab-
hängig, und zwar vnieht blob auberlich, weil er in seiner
geésicherten Vermögenslage und bei seinem grohen Anschen

nach seinen Mitmenschen nicht viel zu fragen brauchte, sou-
dern vor allem aus innerer Gröbe, weil er stets die Sache

im Auge hatte und, durch Recht und Gewissen bestimmt,
es unter seiner Mürde hielt, nach der Gunst oder Ungunst
der übrigen zu schiélen.

Dazu kam séein tief sittlches Mésen, das, aller Frivol—
tät von Heérzen abbold, für das Gute und Rdle stets zu
haben war. Für sich selbst von spartanischer Einfachheit,
hatte er eine offene Hand für die Armen, natürlich immer
im stillen, und für gemeéeinnützige und wissenschaftliche
Zwecke. Scheinbar hart und streng, war er doch sehr ßebe—
bedũürftig, strablte aber auch viel Liebe aus, freilich vicht
mit Morten und Gesten, wohl aber in jenem stillen Ver—
stehen, das unter Freunden und unter den Allernächsten das

Besteist.
Seit 1862 war er überaus glücklich vermählt mit einer

Base zweiten Grades Adeéle, Tochter des Seidenbandfabri-
kanten und Ratsherrn Karl Sarasin, die eér „vergötterte
und die sein guter Géist war“. Daß sie später an der
Schwindsudeht Jahre hindurch ütt und schlieblich nach sech—

zehnjahriger Ehe starb, war das Unglück seines Lebens
Nur mit gröbter Anstrengung, naweotlieb durch die bald
darauf beginnnende mehrjährige, veben der Amtstätigkeit
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er nach und nach einigermaben darüber hinweg, freilich ohne
je wieder ganz der alte zu werden. Denn éine zweite Ehe
ging er, wiewohbl noch in den besten Jahren, nieht ein, hielt
vielmehr der Vorangegangenen über das Grab hinaus wie
selbstverständlieh die Treue.

Der Ebé varen drei Rinder entsprungen, zwei Töchter,
dureh die er auch Grobhvater mehrerer Enkel wurde, von
denen er freilich zu seinem Schmerze zwei boftnungsvolle
im Tode sieh vorangehen sah, sowie ein Sobn, Andréas
FHeusler III, den er mit Stolz- Jahrzehnte hindureb in Ber—
lin undzuletzt zu seiner lebhaften Befriedigung vieder in
Basel das germanische, besonders das nordische Altertum
mit offenem Bliek auch für das Recht vertreten san. Ihneu
allen war er ein rührender Vater; er liebte sie fast blnd,
selbst da, wo er nicht mit ihnen gehen Konnte

Der letete Grund seines ganzen inneren Wesens und
der Schlüssel zu allem war éine tiefe Religiosität, keine
reflektierende und in Worten zutage tretende, sondern einé
ursprüngliche und am liebsten still betätigte, Für ihn, den
VForscher, stand die Missenschaft dem Glauben nieht im
WMeése; ér wird es eben an sich érfahren hbaben, daß das
wahre Wesen und die Beseligung der Missenschaft im Suchen,
die wvahre Beseligung und das Wesen des Glaubens dagegen
im Finden besteht. So war eéer éin gläubiger Cbrist alten
ſSehlags kein Pietist, aber von gesunder Rirchlichkeit. Als
ieh éinst bei ee Gelegenheit in einer Adresse aller—
dings zu Ehren eéines Gelehrten, in dessen Mertschätzung
or mit mir nicht übereinstimmte, im Kifer des groben Stils
eine Mendung aus Röm. 14,33 brauchte, in der Meinung,
man dürfe die Hl. Schrift auch einmal als Buch der Bücher
zitieren, da war éx ganz einpört und verwies mir dasalles
Ernstes als gotteslästerlich, weil man nie das, was vom Höch-
sten ausgesagt sei, auch von Menschlichem sagen dürfeé.
Sonst sprach er selten von den heiligsten Dingen, verab-
scheute namentlich alles „Theologengezänk“, fand aber,
solange er konnte, allsonntägließ den Meg zur KRärche
und in Predigten, die ihm in originell baslerischer
WMeéise das Mort Gottes unverkürzt und ungebrochen vahe
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brachten. Mie oft habe ich ihn drunten am Rheéin im Gottes—
hause des einstigen Cluniacenserklosters St. Alban unweit
seines in den Gärten vor dem Albantor gelegenen geräu
migen, aber etwas kahlen Hauses Grellinger Strabße 16 im
Frühgottesdienst gesehen oder war er jenseits des Rheins
im Kleinbasel in der WMaisenbaus,, der éhemaligen
Karthäuserkirche! Noch zuletzt getröstete er sich mit
2. Kor. 12,9 des Mortes: „Laß dir an meiner Gnade ge—

nũügen.“
Diese einfache, kindliche Frömmigkeit bildete auch das

Geheimnis seiner unverwüstlichen Kraft. Im Alter beschlich
ihn wohl manchmal die Bitterkeit des ênttäuschten Opti-
misten und sah ér das Gute nur in der Vergangenheit. Aber
Pessimismus war ihm ebenso fremd wie Skepsis, denn mit
Ohnmacht hatte dieser Mann nie etwas zu schaffen. Darum
glaubte er auch bis zum Ende an seinen Gott und an den
endlichen Sieg des Guten, für hienieden auch an dieWissen
schaft und die Miedererhebung des Deutschtums, diem

Herzenssache war.
Im Frübjahr 1921 sah ich ihn nach den langen Rriegs-

und Unglücksjahren wieder, zum letztenmal. In wenigen
Stunden war er, der es mir seit über dreibig Jahren, wenn

aucb vielleicht nicht vissenschaftlich, wohl aber menschlieh
in seiner ganzen Art so angetan hatte vie Kein andeérer,
und dem ich bis zum letzten Atemzuge in der Selbständig-
keit, die seiner allein würdig ist, und die er immer geachtet
hat, treuste Verehbrung und Dankbarkeit zollen werde, mir
wieder ganz der alte. Am Morgen früh holte iech ihn dan
zum gewohnten Gange in die Bibliothek ab. Mit Filzschlapp-
hut und Radmantel angetan und den Stock in der Rechten,
legte er den weiten Weg vom 8St. Alban- zum Spalentor
mit dem gewobnten, etwas schleppenden Gang, immer noch
lang und hager, wenn auch vielleieht ein wenig gebückter
als früher, aber rüstis zurück, kKaum langsameren Schrittes
als chedem und in lebhaftester Unterhaltung. Wir machten
einen Umweg über den Leonhardsgraben, weil er sich die
Nummern eéiniger alter Häuser mit nur éeinfenstriger Front
als Beispiele altbaslerischer Haushofstätten (areae) für sein
VFeujahrsblatt von 1922 merken vollte, ad das eér eben die
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letzte Hand legte. 80 arbeitete er, bis auch über ihn die

Nacht kam, da niemand wirken kann.
Im —— lLeben Nahrungsaufnahme undRrafto mehr

und mehr nach. Geistig blieb er auf der Höhe, pflog auch
weiter schriftlichen Verkehr. Milder als früher war er schon
seit geraumer Zeit geworden. Gerne leb er sich von der
Liebe der Seinigen hegen. Kurz nach Anbruch des 2. No—
vember ist er dann sanft und schmerzlos entschlafen,

In dem altehrwürdigen Münster fand am 4. November
die Trauerfeier statt. Sie und so manches, was von dem
Sohne und von anderen aus Anlab seines Heimgangs über
ihn gesagt und geschrieben wurde, legte beredt Zeugnis ab
von dem inneren Reichtum dieses äuberlich so einfach ver—
laufenen Lebens. In der Familiengruft auf dem Woltgotes

acker fand er séeine letzte Rubeéstatt.

Deo, Basileae, iuri Gérmanico.

Bin Verzeichnis der Schriften von Andreéas Héusler ist dem mit

einem woblgetroffenen Bildnis verschenen Nachruf beigegeben, in dem

Pduard His und Franz Beyerle Heuslers Leben und Werk in

der Zeitschrift für Schweizerisches Recht N. F. XLI 1922, 8. 1. ge-

würdigt haben; dazu ebenda S. 28066., 300. In Ergänzung des dort

Gegebenen suchte ich im Vorstehenden nawentlich das den einen nicht,

vwenigen andern dagégen allzu geläufige Milleun sowie die historischen
Bédingungen seines Daseins und seines Wirkens herauszuarbeiten, und

Heusler in seiner Eigenart den von mir früher (diese Zeitschrift XXXVI

1915, 8. XE., XXXVIII 1917, 8. VIIS) und gleichzeitis (XLIII 1922,

8.VIIE) geschilderten Brunner, Sehröder und Gierke möglichst scharf
umrissen gegenũberzustellen. Vgl. auch meinen kurzen Nachrut, Schwei-
zerische Monatshefte für Politik und KulturJ, Heft 9 (15.) Dezember 1921,

S. 412418 und mebhr persönliche Erinnerungen an ihn und Erleébnisse

mit ihm, Basler Nachrichten 1922, 1. Beilage zu Nr. 22 vom 14., 2. Bei-

lage zu Nr. 28 vom 15. Januar sowie Wilhelm Vischer, Zur Er-

innerung an Andreas Heusler, Basler Zeitschrift für Geschichte und
Altéertumskunde XX 1922, 8. 381-394.


